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Editorial

Internationale Ausstrahlung und virtuelle Präsenz

Dr. Mario Marti, Geschäftsführer usic, Bern Die usic ist an vielen Fronten tätig: Mit 
dem FIDIC Kongress in Davos konnte sie 
sich international in ein gutes Licht stellen 
und seit Kurzem ist sie mit einem eigenen 
Facebook-Profil in der Welt der Social 
 Media aktiv. 

Der diesjährige FIDIC Kongress fand in 
 Davos statt und war ein voller Erfolg. Bei 
schönstem Herbstwetter verbrachte die in-
ternationale Gästeschar spannende Tage in 
den Bündner Alpen. Mit vertretbarem Auf-
wand gelang es der usic, dem Kongress 
 einen «Swiss Touch» zu verpassen, so dass 
den Kongressteilnehmern aus der ganzen 
Welt ein bleibender Eindruck der Schweizer 
Tugenden, für welche das Swiss Engineering 
schlechterdings steht, vermittelt werden 
konnte. Acht usic-Büros machten von der 
Möglichkeit Gebrauch, Partnerbüros aus an-
deren Ländern in einem ungezwungenen 
Rahmen kennenzulernen. Wer weiss, viel-
leicht resultiert daraus das eine oder andere 
Auslandmandat?
Ein weiteres Betätigungsfeld der usic liegt 
im virtuellen Raum: Seit wenigen Wochen ist 
die usic mit einem eigenen Facebook-Profil 
im Internet präsent: unter www.facebook.
com/k.ING.usic berichtet der junge Inge-
nieur k.ING aus dem spannenden Alltag des 
Ingenieurs. Mit diesem neuen Kommunikati-
onskanal will die usic im Rahmen der länger-
fristigen Imagekampagne junge Leute an-
sprechen und für den Ingenieurberuf begeis-
tern. Dieses neue Instrument reiht sich ein 
in eine Vielzahl von Massnahmen zur Förde-
rung des Ingenieurberufs in der Schweiz. 
Dass diese Massnahmen erste Erfolge mit 
sich bringen, zeigen die jüngsten Studieren-

denzahlen der ETH und der Fachhochschu-
len. Erfreulicherweise nimmt die Zahl der 
Studienanfänger an einzelnen Hochschulen 
teilweise markant zu. Dies lässt hoffen, 
dass in einigen Jahren starke Jahrgänge 
auf den Arbeitsmarkt kommen. Ob damit 
bereits eine Trendwende eingeleitet ist und 
vor allem, ob diese dazu beitragen wird, 
den Nachwuchsmangel in den technischen 
Berufen nachhaltig zu lindern, bleibt zurzeit 
noch offen. Sicher ist, dass wir uns ange-
sichts der sich abzeichnenden demografi-
schen Veränderungen und des zunehmen-
den Kampfes um junge Talente keine Ver-
schnaufpause gönnen dürfen. Nach wie vor 
muss die breite Öffentlichkeit von der Be-
deutung der Ingenieurberufe für unsere Ge-
sellschaft überzeugt werden. Eine weitere 
Möglichkeit hierzu bietet sich der usic im 
kommenden Jahr, wenn wir das 100-Jahre-
Jubiläum unserer Vereinigung feiern dürfen. 
Unsere Mitglieder werden rechtzeitig über 
die verschiedenen Aktivitäten informiert.
Auch im Bereich des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts ist einiges in Bewegung: Be-
hördengespräche konnten in letzter Zeit – 
mit unterschiedlichem Erfolg – mit dem 
 ASTRA und den SBB geführt werden. Mit 
beiden Partnern sollen die Gespräche wei-
tergeführt und intensiviert werden. Auf 
Ende 2011 ist die Publikation eines Leitfa-
dens zum neuen Dialog (Art. 26a VöB) ge-
plant, welche die usic gemeinsam mit der 
KBOB erarbeiten konnte. Zudem ist die 
zweite Ausgabe des usic Best Practice 
Awards angelaufen (www.usic.ch/bpa).

Kurzum: Die usic ist auf Kurs – wir freuen 
uns, wenn Sie mit uns an Bord sind! L

Foto: Gerd Altmann/pixelio.de
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Interview

Gespräch mit Prof. Dr. Anton J. Schleiss, 

EPFL Lausanne, über Zukunft Wasserkraft Schweiz

Die Wasserkraft wird auch in Zukunft 
der massgebende Pfeiler unserer 
Stromversorgung bleiben und muss 
 erhalten und soweit als sinnvoll mög-
lich ausgebaut werden.

Wie viele Studierende betreuen Sie 
hier in Lausanne und bilden Sie auch 
 Ingenieurinnen aus?
Etwa 15 bis 20 Prozent unserer Studie-
renden sind Frauen. Diese Grössenord-
nung ist nicht neu, sondern hat bei uns 
schon Tradition. In den letzten Jahren 
stellen wir bei den Maturanden ein ver-
stärktes Interesse am Ingenieurberuf 
fest. Entsprechend steigt auch die Zahl 
der Studierenden, die in diesem Jahr so-
gar die Rekordmarke 217 bei den Neuein-
tretenden erreicht, nachdem sie sich zwi-
schen 2005 und 2010 schon verdoppelt 
hatte. Damit übertreffen wir dieses Jahr 
sogar die Zahlen der ETHZ bei den Neu-
eintretenden im Bauingenieurwesen.

Womit erklären Sie sich diese erfreu-
liche Nachfrage für ein Bauingenieur-
studium?
Wir profitieren bestimmt von der ausge-
zeichneten Baukonjunktur. Kommt dazu, 
dass die Westschweiz wachstumsmässig 
boomt und viele grosse Infrastrukturbau-
ten realisiert werden. Darüber hinaus stu-
dieren viele Studenten aus Frankreich an 
der EPFL, die ein sehr gutes internationa-
les Ranking hat und im Ausland einen 
ausgezeichneten Ruf geniesst. Sicher 
hilft auch, dass wir das Bachelor-Master-
System schon vor Jahren als eine der ers-
ten Hochschulen eingeführt haben.

Markus Kamber Persönlich

1973 Matura an der Kantonsschule  

in Luzern

1974–1978 Studium Bauingenieur an der ETH, 

Zürich 

1976–1978 Vertiefungsrichtungen: Wasserbau, 

Konstruktion, Felsbau

1979–1986 Assistent und Oberassistent an 

der Versuchsanstalt für Wasserbau, 

Hydrologie und Glaziologie (VAW) an 

der Professur für Wasserbau

1981–1986 Dissertation: Bemessung von Druck-

stollen – Einfluss der Sickerströmung 

in Betonauskleidung und Fels

1986–1997 Wasserbauingenieur und Projekt-

leiter bei Elektrowatt Ingenieurunter-

nehmung mit verschiedenen 

Ausland einsätzen in Europa, Über-

see, Naher Osten und Asien 

1996–1997 Leiter des Fachbereiches Hydrauli-

sche Bauwerke bei Elektrowatt Inge-

nieurunternehmung

1997–heute ordentlicher Professor an der EPFL 

Lausanne und Direktor des Labors 

für Wasserbau (Laboratoire de cons-

tructions hydrauliques LCH) mit Man-

daten und Studienaufträgen aus ver-

schiedenen Ländern und Kontinen-

ten. Wegen der relativ hohen Kosten 

in der Schweiz müssen sich die Be-

werbungsangebote im Ausland für 

physikalische und numerische Simu-

lationen durch hohe Qualität und 

 Kreativität auszeichnen.

Seit 2006: Vorsteher der Bauingenieurabteilung 

an der ETH Lausanne und Präsident 

des Schweizerischen Talsperren-

komitees.
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Die Schweiz weist weltweit eine der 
grössten Dichte an grossen Talsperren 
auf.  
48 der Staudämme sind höher als  
60 m, 25 davon höher als 100 m. 
 Haben Sie nicht ein mulmiges Gefühl, 
wenn Sie auf der 285 m hohen Grande 
Dixence stehen und in die Tiefe blicken?
Im Gegenteil. Mir ist da äusserst wohl. 
Denn ich bin einerseits stolz auf dieses 
gewaltige Ingenieurwerk und andererseits 
natürlich überzeugt, dass dies einer der 
sichersten Plätze auf der ganzen Erde ist, 
an dem ich mich aufhalten könnte.

Obschon die Schweiz glücklicherweise 
keine Staumauerbrüche zu beklagen 
hatte, ereignen sich immer wieder Stau-
see-Katastrophen, bei denen zum Teil 
viele Menschenopfer zu beklagen wa-
ren. Weshalb?
Ein Restrisiko gibt es immer und wird es 
auch in Zukunft immer geben. Es ist je-
doch wichtig zu wissen, dass überall 
Fachleute an der Minimierung dieser Risi-
ken arbeiten. Gerade in unserem Land 
verfolgen wir ein hohes Sicherheitsziel. 
Unser Sicherheitsbestreben wird in der 
ganzen Welt bestaunt und nimmt eine 
Vorbildstellung ein. Wir sind an eine 
schweizerische Gesetzgebung über Tal-
sperren gebunden und arbeiten an vor-
derster Front ebenfalls in der Internationa-
len Kommission für grosse Talsperren mit 
(International Commission for Large Dams 
ICOLD), die gerade in diesem Jahr ihre Jah-
resversammlung in Luzern mit  einer 
 Rekordbeteiligung von mehr als 1000 Teil-
nehmern aus dem Ausland sowie 210 aus 
der Schweiz durchführte.  Unsere Arbeit an 
der Sicherheit der Talsperren wird auch 
wesentlich unterstützt durch das führende 
Know-how unserer Ausrüster für Messge-
räte (z.B. Huggenberger AG, Dam Monito-
ring Instruments, Horgen).

Ist es angesichts dieses in der Schweiz 
traditionellen Sicherheitsbewusstseins 
nicht erstaunlich, dass die ETH im Juni 
2011 ein Risk-Center gegründet hat?
Zur Gründung hat wohl die starke Reak-
tion von Medien, Politik und Öffentlichkeit 
auf die Erdbeben- und AKW-Katastrophe 

in Fukushima eine wesentliche Rolle ge-
spielt. Dieses neue Risk-Center wird je-
doch bestimmt für die interdisziplinäre 
Forschung wertvolle Impulse auslösen 
können.

Wie wird die angestrebte Sicherheit der 
Talsperren in der Praxis umgesetzt?
Sie besteht aus den drei Pfeilern: Struk-
turelle Sicherheit der Talsperren,  Bewälti-
gung des Restrisikos durch laufende 
Überwachung und die Notfallplanung.

Ist die Gewährleistung der Sicherheit 
heute einfacher als früher?
Nein, diese Aufgabe ist anspruchsvoller 
und schwieriger geworden. Die Alterung 
der Bauwerke verlangt deren regelmässi-
ge Überprüfung und Verstärkung. Heraus-
forderungen in der Zukunft sind sicher 
die erhöhte Hochwassergefahr sowie die 
verstärkte Zufuhr von Sedimenten in die 
Stauseen mit dem Abschmelzen der Glet-
scher. Zu beobachten ist auch heute 
schon bei einigen Talsperren die Beton-
quellung durch chemische Alkali-Kiesel-
säure-Reaktionen. Nicht zuletzt werden 
auch höhere Anforderungen an die Erd-
bebensicherheit der Talsperren gestellt.

In kritischen Zeitungsartikeln wird be-
mängelt, die Bevölkerung wisse nicht, 
wie sie sich bei einer Talsperren-Katast-
rophe zu verhalten habe und die beste-
henden Überflutungskarten seien nicht 
öffentlich. Trifft diese Kritik zu?
Die potentiell betroffene Bevölkerung ist 
dank der Zusammenarbeit mit dem Zivil-
schutz für den Katastrophenfall gut vor-
bereitet und den Gemeinden in den mög-
licherweise gefährdeten Gebieten sind 
auch die Überflutungskarten im Falle ei-
nes Talsperrenbruchs bekannt. Wir kön-
nen die Sicherheit von Talsperren nicht 
rein statistisch mit einer Versagenswahr-
scheinlichkeit beurteilen, wie dies bei 
Kernkraftwerken für die einzelnen Kom-
ponenten möglich ist. Die relativ wenigen 
Talsperrenbrüche weltweit erlauben näm-
lich keine verlässliche statistische Analy-
se. Unter der Oberaufsicht des Bundes, 
der Sektion Talsperren beim Bundesamt 
für Energie, werden die möglichen Gefah-
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schenhand Geschaffene läge zerstört am 
Boden und wegen den enorm hohen Si-
cherheitsanforderungen für Talsperren 
stünde wahrscheinlich nur noch die Grim-
selstaumauer in diesem Chaos. Nach 
 einem solch schrecklichen Szenario blie-
ben jedoch die Aufgabe und die Möglich-
keit, dass sofort nach der Zerstörung mit 
einem Wiederaufbau begonnen werden 
könnte. Anders als bei einer Atomkata-
strophe gleichen Ausmasses, nach wel-
cher weite Gebiete während Jahrzehnten, 
ja sogar Jahrhunderten nicht mehr be-
wohnbar wären.

Nach der Tsunami- und Atomkatastrophe 
Fukushima im Frühjahr 2011 gingen 
auch in der Schweiz die politischen 
 Wogen hoch. Bundesrat und Parlament 
haben überraschend den Atomausstieg 
beschlossen. Was den AKW-Gegnern in 
Jahrzehnten politisch, medial und mit 
Demonstrationen nicht gelungen ist, 
schaffte Fukushima in ein paar Monaten. 
Sind Sie zuversichtlich, dass der AKW-
Ausstieg in der Schweiz gelingen wird?
Die Politik hat den Ausstieg aus der heuti-
gen AKW-Technologie beschlossen und 
wir werden den Ersatz mit erneuerbaren 
Energien in einer vernünftigen Zeitspan-
ne von etwa 25 bis 30 Jahren schaffen. 
Allerdings braucht es dazu den gemeinsa-
men Willen und ein neues Verhalten aller 
Verantwortlichen und der gesamten Be-
völkerung. Ich denke vor allem an neue 
Anforderungen in der Forschungspolitik, 
an die Bereitschaft zu Investitionen von 
Privaten und der Öffentlichkeit, an effizi-
ente Stromsparbemühungen von Wirt-
schaft und den privaten Haushalten und 
nicht zuletzt - gerade was die Erwartungs-
haltung an den  Beitrag der Wasserkraft 
und der Windenergie anbelangt – an eine 
realistische Beurteilung mit offenen Ge-
sprächen mit den Umweltschutzkreisen.

Sie fordern enorm hohe Ansprüche. 
Wäre es nicht einfacher, wenn wir uns – 
wie in den meisten anderen Ländern – 
mit der Kernkraftenergie aussöhnten 
und neue AKW bauen würden?
Ich bin ein überzeugter Befürworter eines 
geordneten Ausstiegs aus der heute ge-

ren für Talsperren im Rahmen der Über-
wachung regelmässig abgeklärt und wenn 
nötig die erforderlichen Massnahmen zur 
Erhöhung der Sicherheit getroffen.

Welches sind die grössten Gefahren ei-
ner Talsperre und wie ist zu erklären, 
dass gegenüber Kernkraftwerken öffent-
licher, politischer und medialer Wider-
stand besteht, währenddem es noch 
nie jemandem eingefallen wäre, aus Si-
cherheitsgründen Stauseen zu leeren?
Für Talsperren stellen vor allem die Hoch-
wasser eine Gefahr dar, welche die Ursa-
che von mehr als einem Drittel der Tal-
sperrenbrüche weltweit sind. Erdbeben 
sind für Staumauern weniger kritisch. 
Staumauern haben katastrophale Erdbe-
ben z.B. in der Türkei oder im Iran mit re-
lativ kleinen Schäden überstanden. Auch 
beim Erdbeben in Japan ist nur ein relativ 
kleiner Damm gebrochen, obwohl mehre-
re grosse Talsperren unmittelbar betrof-
fen waren.
Die unterschiedliche Gefahrenbeurteilung 
von Kernkraftwerken einerseits und Was-
serkraftwerken andererseits hat eine ein-
fache Begründung: Die Bauvorschriften 
für eine Talsperre sind mindestens so 
streng wie für die Kernkraftwerke. Die Tal-
sperren in der Schweiz müssen dem 
grössten erdenklichen Hochwasser und 
Erdbeben, was höchstens alle 10 000 
Jahre einmal vorkommt, ohne Bruchge-
fahr widerstehen können. Die Risikoein-
schätzung wird aus verständlichen Grün-
den in gewissen Ländern differenziert vor-
genommen. In einer abgelegenen Gegend 
im unbesiedelten Kanada werden die Si-
cherheitsbestimmungen bezüglich Natur-
gefahren anders definiert als in Europa.

Würde die Grimsel-Staumauer wegen 
 eines gewaltigen Erdbebens einbre-
chen, erreichte da die Flutwelle Interla-
ken, Thun, Bern und Biel in wenigen 
Stunden?
Bei einer solchen Mega-Erdbebenkata-
strophe auf der Grimsel, bei der keine 
Vorwarnung möglich wäre,  würden ganze 
Landschaften verwüstet, praktisch alle 
Bauten zerstört, mit wahrscheinlich Tau-
senden von Toten. Nahezu alles von Men-

Modellversuch für das neue Laufwasserkraft-
werk Hagneck auf dem Hagneckkanal 

(vor Eintritt in den Bielersee).
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nutzten Technologie der Atomenergie. 
 Abgesehen von den nach wie vor fehlen-
den Endlagern sind die Konsequenzen bei 
einem allfälligen GAU in einem Kernkraft-
werk mehrfach grösser als bei einem 
Bruch einer Talsperre. Bei den Naturge-
fahren wie Hochwasser und Erdbeben 
werden die Talsperren auf das grösstmög-
liche einzutretende Ereignis ausgelegt, 
das wie bereits gesagt, weniger als ein 
Mal alle 10 000 Jahre statistisch auftre-
ten kann. Diese Anforderungen sind min-
destens so hoch wie bei einem Kernkraft-
werk, wenn nicht noch höher. Neben der 
kontinuierlichen Überwachung wird in der 
Schweiz jede Staumauer von der Auf-
sichtsbehörde unter Einbezug eines aner-
kannten Talsperrenexperten alle fünf Jah-
re einer eingehenden Sicherheitsüberprü-
fung unterzogen. Im Vergleich zu anderen 
Erzeugungsarten hat die Wasserkraft den 
weitaus grössten Erntefaktor, welcher für 
ein Speicherkraftwerk in der Schweiz bei 
über 280 liegt. Das heisst, die Energie, 
welche für den Bau, den Betrieb und den 
Rückbau der Anlage verwendet werden 
muss, wird während der technischen Le-
bensdauer mindestens 280 Mal heraus-
geholt. Bei thermischen Kraftwerken liegt 
dieser Erntefaktor nahe bei 1 und kann 
bei Kernkraftwerken ohne Wärmerück-
gewinnung gar unter 1 liegen.

Mit dem schweizerischen Ausstieg aus 
den AKW werden neue und hohe Erwar-
tungen in die Verstärkung der Wasser-
kraft als Energielieferantin gesetzt. 
Empfinden Sie vor dieser neuen Heraus-
forderung nur Stolz oder ist Ihnen auch 
etwas Bange?
Wir sind auf unsere Aufgabe gut vorberei-
tet und viele vertretbare Projekte sind be-
reits angedacht. Wir können diese jedoch 
nur realisieren, wenn die Rahmenbedin-
gungen für die Wasserkraft verbessert 
werden, damit sie mit der anspruchsvol-
len Zielsetzung eines substantiell grösse-
ren Beitrags der Wasserkraft an die Ener-
gieversorgung in Einklang stehen. Zwin-
gende Voraussetzung dafür ist ebenfalls, 
nicht Illusionen zu schüren, sondern mit 
realistischen Erwartungen zu rechnen. 
Die im Faktenblatt «Energieperspektiven 

2050 des Bundesrates» vom 25. Mai 
2011 formulierten Hypothesen mit einem 
Zuwachs von rund 7 Terawattstunden 
aus zusätzlicher Wasserkraft sind sicher 
unrealistisch, da dies einem 100%-igen 
Ausbau entsprechen würde. Wenn wir 
brutto zukünftig 3–4 TWh mehr Strom 
pro Jahr mit der Wasserkraft produzieren 
wollen, müssen wir gegenüber heute we-
sentlich günstigere Rahmenbedingungen 
haben. Zu bedenken ist aber, dass wir 
durch die Anpassung der Restwasser-
mengen nach Ablauf aller Konzessionen 
mindestens 2 TWh verlieren werden. Wir 
können also im besten Falle bis 2050 
etwa 2 TWh netto mehr Strom aus Was-
serkraft erzeugen als heute.

Der Klimaforscher und emeritierte Prof. 
Christian Pfister von der Universität 
Bern hat – allerdings im Kontext der 
 Betriebsbewilligung des Kernkraftwerks 
Mühleberg – an ein Hochwasser im 
 Jahre 1480 erinnert, das aus einem 
dreitägigen Dauerregen entstand. In 
10 000 Jahren müsse mit einem sol-
chen Dauerregen und einem Wasser-
schwall aus der Aare bis zum AKW Müh-
leberg gerechnet werden. Wie beurteilen 
Sie eine solche Gefahr?
Wie erwähnt müssen die Talsperren ei-
nem grösstmöglichen Hochwasser, also 
der Sintflut, widerstehen können. Dies 
wird mit hydrologischen Simulationsmo-
dellen ermittelt, indem von einer physika-
lisch grösstmöglichen Konzentration und 
Wassergehalt der Wolken über dem Ein-
zugsgebiet eines Stausees ausgegangen 
wird. Gewisse Schäden dürfen bei solch 
extremen Ereignissen entstehen, ohne je-
doch die Standsicherheit der Talsperre zu 
gefährden.

Für den von der Wasserkraft erwarteten 
Energiezustupf bieten sich drei Möglich-
keiten an: Neue Laufkraftwerke an Flüs-
sen, neue Hochdruckkraftwerke allen-
falls mit neuen Stauseen sowie die Er-
höhung der bestehenden Staumauern. 
Welche Präferenzen haben Sie?
Damit der Strom aus Wasserkraft den er-
warteten Beitrag an die Schliessung der 
Energielücke erfolgreich leisten kann, 

Modellversuche für die Erweiterung des 
Laufkraftwerkes Lavey an der Rhone im Wallis.
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turen dürfen nicht in Bausch und Bogen 
angeprangert werden, denn sie dienten 
der Bevölkerung damals als Überlebens-
grundlage, indem sie die erforderlichen 
Flächen für Landwirtschaft und Infra-
strukturen sicherten.
Heute sind wir auch in der Lage, techni-
schen Fortschritt ökologiefördernd einzu-
setzen. Der Bau von neuen Flusskraft-
werken ist nur möglich, falls die Anforde-
rungen bezüglich der Nachhaltigkeit er-
füllt werden können. Im Rahmen des 
multidisziplinären Forschungsprojektes 
Synergie wurde die Möglichkeit einer 
wasserwirtschaftlichen Mehrzweckan-
lage an der Rhone untersucht, welche 
gleichzeitig mehrere Ziele wie Energieer-
zeugung, Hochwasserschutz, Schaffung 
von Naturschutzreservaten und Naherho-
lungszonen, Verminderung von Schwall- 
und Sunkerscheinungen etc. erfüllt. Mit 
einem etwa 1 km2 grossen Flachwasser-
stausee in der Rhoneebene im Wallis 
könnte die Hochwasserspitze um etwa 
200 m3/s reduziert und die ökologischen 
Probleme von Schwall und Sunk in der 
Rhone unterhalb nahezu vollständig ver-
mieden werden. Der Flachwassersee wür-
de die täglichen Turbinierspitzen der 
Speicherkraftwerke auffangen und in der 
Nacht durch teilweises Entleeren den Ab-
fluss in der Rhone wieder anreichern, wo-
mit wieder ein natürliches Abflussregime 
angenähert werden könnte. Zudem kann 
der Flachwasserstausee auch als Naher-
holungsgebiet und für Wassersportarten, 
wie z.B. Windsurfen, dienen. Mit Flach-
wasserzonen in Ufernähe könnten die 
 Voraussetzungen geschaffen werden, 
dass sich Teile des Stauraumes im Laufe 
der Zeit zu einem Naturreservat, insbe-
sondere für Zugvögel, entwickeln. Perio-
disch über flutete Zonen entlang der Ufer 
sind ökologisch wertvoll, da Auengebiete 
in der Schweiz selten geworden sind. 
Nicht zuletzt könnte dieses Mehrzweck-
projekt dank dem Kleinkraftwerk, welches 
den Flachwassersee ökologisch reguliert, 
noch 42 GWh Strom pro Jahr liefern.

Sie sind der Überzeugung, dass ein 
kräftiger Ausbau der Wasserkraft nur 
durch eine Lockerung von Umweltvor-

müssen wir alle drei Möglichkeiten gezielt 
und verantwortungsvoll ausschöpfen, so 
dass wir damit netto etwa 2 TWh mehr 
Strom pro Jahr erzeugen können. Viel 
wichtiger ist aber die Produktion im Win-
terhalbjahr (September–März), da dieses 
für die Versorgungssicherheit massge-
bend ist (wir importieren schon heute in 
kalten Wintern Strom). Deshalb ist die Er-
höhung von bestehenden Staumauern 
von grossem Interesse, welche erlauben 
würde, etwa 10–15 Prozent mehr Was-
serkraftstrom im Winter zu produzieren. 
Neue Stauseen sind natürlich auch be-
sonders wichtig. Dazu kommt die Leis-
tungserhöhung bei den bestehenden 
Speicherkraftwerken, welche es erlaubt, 
mehr Spitzenstrom zu Zeiten des hohen 
Konsums im europäischen Verbundnetz 
zu produzieren. Leistungserhöhungen 
werden durch neue, zu den bestehenden 
Triebwassersystemen parallele Stollen 
und Druckschächte sowie unterirdische 
neue Kraftwerkszentralen erzielt. 
Schlussendlich ist der Bau von neuen 
Pumpspeicherwerken für unsere Versor-
gungssicherheit äusserst wichtig. Wir 
können damit überflüssige Wind- und 
Sonnenenergie zu Zeiten geringen Ver-
brauchs in die Stauseen pumpen und 
dann zu Zeiten grosser Nachfrage wieder 
als Spitzenstrom ins Netz einspeisen. Die 
Pumpspeicherwerke können also Strom 
kurzzeitig umlagern, produzieren aber 
über das Jahr gesehen nicht mehr Strom. 
Vielmehr gehen durch den Pumpbetrieb 
etwa 20–30 Prozent Strom verloren, was 
wirtschaftlich kein Problem ist, da Spit-
zenstrom ein Vielfaches von Bandenergie 
kostet und überflüssige Bandenergie aus 
Wind und Sonne veredeln kann. Die 
Schweiz kann also vermehrt die Funktion 
einer «Batterie» im europäischen Ver-
bundnetz übernehmen.

Die Naturschützer und Fischer sind auf-
gebracht, wenn neue Wasserkraftwerke 
an Flüssen entstehen sollen. Sind denn 
die Schweizer Gewässer nicht heute 
schon überlastet?
Wir leben in einem stark besiedelten 
Raum. Die in unserem Land in der Ver-
gangenheit vorgenommenen Flusskorrek-

Modellversuch für die Talsperre Kariba 
auf dem Sambezi in Afrika.
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schriften erreicht werden kann. Wie be-
urteilen Sie die Chancen solcher Ein-
sichten bei Leuten, die seit Jahrzehnten 
erfolgreich für ihre ökologische Sache 
kämpfen?
Ich bin nicht nur von der Notwendigkeit 
einer pragmatischen Umsetzung der Um-
weltvorschriften überzeugt, ich bin mir 
auch bewusst, dass wir kein Projekt reali-
sieren können und auch nicht wollen, das 
schwerwiegende negative Umwelteinflüs-
se mit sich brächte. Andererseits ist auch 
zu beachten, dass Stauseen nicht nur 
touristisch attraktiv sind, sondern auch 
einen ökologischen Wert haben können, 
wie mehrere Beispiele in der Schweiz zei-
gen. Kürzlich habe ich in der Zeitung gele-
sen, dass auf dem Flachwassersee des 
Kraftwerks Zufikon an der Reuss ein Fla-
mingo gesichtet wurde.
Es ist offensichtlich, dass beide Seiten 
offen, ehrlich und bereits in einer frühen 
Planungsphase miteinander reden müs-
sen. Zu diesen Gesprächen gehört auch 
die Überarbeitung der Inventarliste, in 
welche sogenannte Schutzgebiete, bei-
spielsweise Hochmoore, aufgenommen 
wurden, die allenfalls diskutierbar sind. 
Selbst der Bundesrat geht in seinem Fak-
tenblatt davon aus, dass gewisse heute 
inventarisierte Gebiete zukünftig wieder 
der Wasserkraftnutzung zugeführt wer-
den könnten. Bei der Grimsel erwuchs 
der Erhöhung der Staumauer Widerstand 
wegen des inventarisierten Arvenwaldes 
von einigen Bäumen, welcher pragma-
tisch gesehen bei Weitem durch Kompen-
sationsmassnahmen ersetzt werden 
kann. Systematische Einsprachen mit 
Blockierung von vertretbaren Projekten 
sollten einem konstruktiven Dialog Platz 
machen, wobei von allen Seiten mit offe-
nen Karten gespielt werden muss.

Die Problemliste ist offensichtlich sehr 
komplex. Glauben Sie an einen Erfolg 
dieser Gespräche?
Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft er-
folgreich nur noch neue grössere Wasser-
kraftwerke erstellen können, wenn sie als 
Synergieprojekte konzipiert sind. Es gilt in 
einem solchen Synergieprojekt, auf einen 
Schlag, neben der Energiegewinnung, di-

verse weitere Probleme zu lösen. Insbe-
sondere geht es darum, bei diesen Pro-
jekten für alle Beteiligten eine sogenann-
te Win-Win-Situation zu erreichen. Wenn 
ein Gesprächspartner an einem Ort nach-
geben muss und etwas verliert, muss ihm 
an anderer Stelle etwas zurückgegeben 
werden. Es ist ganz klar, dass Kompro-
misse gesucht und angeboten werden 
müssen. Wasserwirtschaftliche Mehr-
zweckanlagen haben einen bedeutenden 
Einfluss auf Umwelt, Landschaft, Wirt-
schaft sowie Gesellschaft und müssen 
deshalb mit einem multidisziplinären An-
satz entworfen werden, um die Bedürf-
nisse aller Aspekte und Akteure befriedi-
gen zu können. Die Konzeption einer was-
serwirtschaftlichen Mehrzweckanlage ist 
demzufolge eine äusserst komplexe Prob-
lematik, welche von vielen schwer zu ver-
gleichenden und stark interaktiven Para-
metern beeinflusst wird. Die optimale 
Auslegung eines komplexen Systems ist 
nicht von vornherein gegeben und es 
müssen neue Methoden bei der gesamt-
heitlichen Optimierung angewandt wer-
den. Für einen Erfolg müssen möglichst 
viele Synergien entstehen. Die Schwierig-
keit besteht vor allem darin, die verschie-
denen, in mehrere Richtungen laufenden 
Ziele miteinander zu optimieren. Das 
setzt nicht nur auf allen Seiten Verständ-
nis voraus, sondern es müssen alle von 
der Notwendigkeit des Projekts und von 
ihrem Beitrag in diesem Projekt dazu 
überzeugt werden. L

Modellversuch für die Talsperre Ostour im Iran.



8

Im Hochschulföderalismus ist eine Koordinati-

on besonders schwierig. Gegen Widerstand aus 

Gewerbe und Universitätskantonen ist der 

 Na tionalrat zu Beginn des Jahres auf das neue 

Gesetz eingetreten, das Fachhochschulen und 

Universitäten gemeinsam regelt. Das neue Ge-

setz, das in der Folge auch durch den Stände-

rat behandelt und mit Änderungen durch beide 

Räte angenommen wurde, bietet komplizierte 

Lösungen. Die Gesetzesvorlage hatte von An-

fang an vor allem die Wirtschaft nicht über-

zeugt. 

Dem Gesetzesentwurf wurde vorgeworfen, 
er sei zentralistisch, bürokratisch, arbeits-
marktfern, es mangle ihm an Wettbewerb 
und das neue Gesetz schwäche die Autono-
mie der Universitäten. Eine Lösung organisa-
torischer Natur eines alten Anliegens des 
Parlaments wird nun verwirklicht: Die bisher 
geteilte Verantwortung innerhalb des Bun-
desrats – der Innenminister ist für die Uni-
versitäten, ETH und die Grundlagenfor-
schung zuständig, der Volkswirtschaftsminis-
ter für Berufsbildung, Fachhochschulen und 
angewandte Forschung – wollte das Parla-
ment nicht länger hinnehmen. Bildung, For-
schung und Innovation werden im neuen Ge-
setz indirekt einem Departement zugeord-
net, wie dies die Räte seit Jahren fordern.

Die Wirtschaft erachtet als besonders prob-
lematisch, dass nun auch die ETH in den 
Einflussbereich der Kantone gerät und um 
ihre privilegierte Stellung fürchten muss. 
Durch die vorgesehene Planungskaskade 
der verschiedenen Gremien droht eine 
 Planungsfalle, welche die Administration im 
gesamten Hochschulbereich aufbläht und 

eine auf den Markt ausgerichtete, dynami-
sche Anpassung lähmt. Die Autonomie der 
einzelnen Bildungsinstitutionen bleibt auf 
der Strecke (economiesuisse, 30. Septem-
ber 2011). 

Im Schnellverfahren hat der Nationalrat die 
Differenzbereinigung des HFKG durchge-
führt. Das Resultat ist enttäuschend. Schon 
der Ständerat hatte es verpasst, die nötigen 
Verbesserungen am Gesetz anzubringen. 
Der Nationalrat fügte sich am Schluss fast 
diskussionslos einem Teil der Vorschläge 
des Ständerats. Das nunmehr vom Parla-
ment Ende September 2011 verabschiedete 
Gesetz über die Hochschulkoordination wird 
von der Wirtschaft in seiner Gesamtheit 
nach wie vor abgelehnt. Das Resultat ist 
enttäuschend und wird nicht zur notwendi-
gen Stärkung der Schweizer Hochschulen 
beitragen. Das neue Gesetz ist ein Flickwerk 
zwischen Planungsapparat und liberalen 
Grundsätzen, wobei die planwirtschaftlichen 
Elemente klar dominieren. Um ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu gewährleisten, benötigten 
die besten Schweizer Bildungsinstitutionen 
mehr und nicht weniger Autonomie. Kritisch 
äusserte sich auch der Schweizerische Ge-
werbeverband. Er würde ein Referendum un-
terstützen, es aber nicht selber ergreifen.

Das Bundesgesetz über die Förderung der 
Hochschulen und die Koordination im 
schweizerischen Hochschulbereich wird das 
Universitätsförderungsgesetz sowie das 
Fachhochschulgesetz ersetzen. Vorerst 
müssen die Kantone noch ein Konkordat als 
Grundlage zur Zusammenarbeit mit dem 
Bund schaffen. L (Quelle: NZZ 104/2011)

Politik
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Mit Vereinfachungen und Neuerungen, 
etwa dem System der elektronischen 
Ausschreibung oder dem wettbewerbli-
chen Dialog bei komplexen Beschaffun-
gen will man das Vertragswerk à jour brin-
gen. Möglichst viele WTO-Staaten sollen 
zu einem Beitritt animiert werden. Dank 
der Vergabetransparenz werde auch ein 
wichtiger Beitrag zur Korruptionsbekämp-
fung geleistet. Bereits 11 Länder haben 
mit Beitrittsverhandlungen begonnen, da-
runter Saudi-Arabien und China.

economiesuisse und das SECO möchten 
die Revision des GPA so rasch als mög-
lich beenden und China mit im Boot ha-
ben. Das GPA sei für die Schweiz von be-
sonderer Bedeutung, weil es auch die 
Grundlage für alle bilateralen Freihan-
delsabkommen sei. Mit China wird sich 
ein Beschaffungsmarkt in Milliardenhöhe 
eröffnen. L

Quelle: NZZ 4. Juli 2011

Nach dem Debakel mit der Dauha- 
Runde hat der Chef der WTO, Pascal 
Lamy, rasch umgesattelt. Die Liberalisie-
rung des gesamten Welthandels zuguns-
ten der Entwicklungsländer ist weg vom 
Tisch. Jetzt hofft die WTO auf einen 
Durchbruch auf einem nicht zu unter-
schätzenden Nebenschauplatz, näm-
lich bei der Revision des Abkommens 
über das öffentliche Beschaffungs-
wesen.

Seit ihrem Bestehen hat sich die WTO 
dafür stark gemacht, dass Aufträge von 
Regierungen und öffentlichen Körper-
schaften für ausländische Anbieter zu-
gänglich sind. Dem Government Procu-
rement Agreement GPA von 1994 sind 
41 Staaten, darunter auch die Schweiz, 
beigetreten. Die Schwergewichte sind 
die USA, die EU sowie Japan. Laut 
Schätzungen der OECD werden jährlich 
für über 2 Bil. Dollar öffentliche Aufträge 
vergeben. Die Tendenz ist angesichts 
grosser Infrastrukturprojekte in Schwel-
lenländern stark steigend.

Das gegenwärtig laufende Vertragswerk 
soll revidiert werden. Neue Länder sind 
bereit, Beschaffungen auf allen Regie-
rungsebenen – zum Teil bis hinunter zu 
den Gemeinden – dem Abkommen zu 
unterstellen. Anders als bei der Dauha-
Runde werden keine für alle Mitglieder 
verbindlichen Formen und Normen auf-
gestellt. Vielmehr handeln die Partner 
aus, wo man welche Zugeständnisse zu 
machen bereit ist. Ein neues GPA 
scheint in Griffnähe zu liegen.

Politik
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Sieben Jahre Erfahrung im Vollzug der 
flankierenden Massnahmen haben ge-
zeigt, dass diese einen wirksamen Schutz 
der in- und ausländischen Arbeitnehmen-
den vor Lohnunterbietungen und Verstös-
sen gegen die Arbeitsbedingungen ge-
währleisten. Sie sorgen ausserdem für 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für in- 
und ausländische Betriebe.
Es hat sich herausgestellt, dass in der ge-
genwärtigen Gesetzgebung zu den flankie-
renden Massnahmen Lücken bestehen. 
Um diese Lücken zu schliessen, hat der 
Bundesrat eine entsprechende Gesetzes-
vorlage in die Vernehmlassung geschickt. 
Diese schlägt die Umsetzung der folgen-
den Massnahmen auf Gesetzesebene vor:
•  Bekämpfung der Scheinselbstständig-

keit ausländischer Dienstleistungser-
bringerinnen und Dienstleistungser-
bringer: Für selbstständige Dienstleis-
tungserbringerinnen und -erbringer aus 
dem Ausland soll neu eine Dokumentati-
onspflicht eingeführt werden. Diese soll 
es den Kontrollorganen erleichtern, die 
Selbstständigkeit der betreffenden Per-
sonen zu überprüfen. Der Gesetzesent-
wurf (Änderung des EntsG) sieht weiter 
die Einführung von Sanktionen wie Bus-
sen und Dienstleistungssperren vor, 
falls selbstständige Dienstleistungser-
bringerinnen und -erbringer die Doku-
mentationspflicht bzw. die Auskunfts-
pflicht verletzen. Zusätzlich soll die Mög-
lichkeit zur Anordnung eines Arbeitsun-
terbruchs gesetzlich verankert werden. 
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung 
orientiert sich am Vorschlag einer vom 
SECO zur Problematik der Scheinselbst-

ständigkeit eingesetzten Expertengrup-
pe aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Sozialpartner und der Kantone.

•  Sanktionsmöglichkeiten gegen Arbeit-
gebende, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in der Schweiz beschäf-
tigen und gegen zwingende Mindest-
löhne in Normalarbeitsverträgen (NAV) 
verstossen: Solche Verstösse sollen 
mit einer Verwaltungsbusse bis zu 
5000 Franken sanktioniert werden kön-
nen. Diese Massnahme trifft neu auch 
inländische Arbeitgeber. Bisher konnten 
lediglich Arbeitgeber, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in die 
Schweiz entsandt haben, bei Verstös-
sen gegen zwingende Mindestlöhne in 
NAV sanktioniert werden. Die gesetzli-
che Grundlage für diese Busse soll im 
EntsG geschaffen werden.

•  Sanktionsmöglichkeiten bei Verstös-
sen gegen erleichtert allgemeinver-
bindlich erklärte Gesamtarbeitsver-
träge (GAV): Die in einem GAV vorgese-
henen Konventionalstrafen, Kontrollkos-
ten und Vollzugskostenbeiträge sollen 
erleichtert allgemeinverbindlich erklärt 
werden können. Folglich können Ver-
stösse gegen erleichtert allgemeinver-
bindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge 
neu durch die für den Vollzug des GAV 
zuständigen paritätischen Kommissio-
nen sanktioniert werden. Diese Mass-
nahme trifft in- und ausländische Ar-
beitgeber. Sie bedarf einer Änderung 
des AVEG. L

Quelle: SECO; Die Vernehmlassung dauert 

bis zum 31. Dezember 2011.
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 Die Europäische Sozialcharta und die 
Schweiz: Das ist eine lange Saga. Seit der 
Bundesrat diese im Jahre 1976 unter-
zeichnet hat, wird in der Schweiz über die 
Ratifikation gestritten. Zwar legte der 
Bundesrat 1983 die Botschaft zur Ratifi-
kation vor, zwei Mal (1984 und 1987) 
lehnte das Parlament sie jedoch ab. Wäh-
rend sich linke Kreise einen Ausbau ge-
werkschaftlicher Rechte und des Sozial-
staats erhoffen, verweisen Bürgerliche 
auf die Unvereinbarkeit mit der Schweize-
rischen Rechtsordnung. Ein vorläufiges 
Ende fand die Debatte 2004, als die SP 
mit ihrer Forderung, den Bundesrat zur 
Ratifikation zu ermächtigen, im Parla-
ment scheiterte. Anfang 2010 hat die 
Aussenpolitische Kommission des Stän-
derates den Ball erneut aufgenommen.

Schweizerisches Recht ist mit der Euro-
päischen Sozialcharta nicht kompatibel. 
Dies wurde im Laufe der Jahre immer 
wieder festgestellt. Auch ein weiterer Be-
richt des Bundesrates ändert daran 
nichts. Die Schweiz hat sich bisher an 
den Grundsatz gehalten, internationale 
Abkommen nur dann zu ratifizieren, wenn 
Schweizer Recht dadurch nicht tangiert 
wird. Demnach wäre zuerst das Landes-
recht zu revidieren.

Der Bundesrat, der die Charta schon im-
mer ratifizieren wollte, schlägt nun einen 
eigentümlichen Weg vor. So soll die 
Schweiz die Kompatibilität nicht selbst 
beurteilen, sondern man möchte die An-
sichten des Europäischen Ausschusses 
für soziale Rechte einholen und an-

schliessend die Schweizer Gesetze än-
dern. Das würde viele gesetzgeberische 
Bereiche umfassen, hat doch die Charta 
eine grosse Anzahl Sachthemen zum In-
halt und anerkennt die Rechte des Indivi-
duums in den Bereichen Wohnen, Ge-
sundheit, Bildung, Beschäftigung, soziale 
Sicherheit und Nichtdiskriminierung.

Die Europäische Sozialcharta kann «à la 
carte» ratifiziert werden. Allerdings müs-
sen von den neun Kernartikeln deren 
sechs vollumfänglich übernommen wer-
den. Sicher ist, dass die Schweiz nicht in 
der Lage wäre, die Kernartikel 12, 13 und 
19 anzuerkennen. Sie stehen also nicht 
zur Diskussion. Bleiben die übrigen Kern-
artikel 1, 5, 6, 7, 16 und 20.

Artikel 1:

Das Recht auf Arbeit: Um die wirksame Ausübung 

des Rechtes auf Arbeit zu gewährleisten, verpflich

ten sich die Vertragsparteien: zwecks Verwirkli

chung der Vollbeschäftigung die Erreichung und 

Aufrechterhaltung eines möglichst hohen und stabi

len Beschäftigungsstandes zu einer ihrer wichtigs

ten Zielsetzungen und Aufgaben zu machen; das 

Recht des Arbeitnehmers wirksam zu schützen, sei

nen Lebensunterhalt durch eine frei übernommene 

Tätigkeit zu verdienen; unentgeltliche Arbeitsver

mittlungsdienste für alle Arbeitnehmer einzurichten 

oder aufrecht zu erhalten; eine geeignete Berufsbe

ratung, Berufsausbildung und berufliche Wiederein

gliederung sicherzustellen oder zu fördern. 

Artikel 5  

Das Vereinigungsrecht: Um die Freiheit der Arbeit

nehmer und Arbeitgeber zu gewährleisten oder zu 

fördern, örtliche, nationale oder internationale Or

Politik
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ganisationen zum Schutze ihrer wirtschaftlichen 

und sozialen Interessen zu bilden und diesen 

 Organisationen beizutreten, verpflichten sich die 

Vertragsparteien, diese Freiheit weder durch das 

innerstaatliche Recht, noch durch dessen Anwen

dung zu beeinträchtigen. 

Artikel 6

Das Recht auf Kollektivverhandlungen: Die Ver

tragsparteien verpflichten sich, gemeinsame Bera

tungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 

zu fördern, Verfahren für freiwillige Verhandlungen 

zwischen Arbeitgebern oder Arbeitgeberorganisa

tionen einerseits und Arbeitnehmerorganisationen 

andererseits zu fördern, soweit dies notwendig 

und zweckmässig ist, die Beschäftigungsbedin

gungen durch Gesamtarbeitsverträge zu regeln, 

die Einrichtung und die Benutzung geeigneter Ver

mittlungs und freiwilliger Schlichtungsverfahren 

zur Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten zu fördern; 

sie anerkennen das Recht der Arbeitnehmer und 

der Arbeitgeber auf kollektive Massnahmen, ein

schliesslich des Streikrechts im Falle von Interes

senkonflikten, vorbehältlich etwaiger Verpflichtun

gen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen.

Artikel 7 

Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz: 

Das Mindestalter für die Zulassung zu einer Be

schäftigung ist auf 15 Jahre festzusetzen, ein hö

heres Mindestalter für die Zulassung zur Beschäf

tigung ist in bestimmten Berufen festzusetzen, die 

als gefährlich oder gesundheitsschädlich gelten, 

die Beschäftigung Schulpflichtiger mit Arbeiten zu 

verbieten, die verhindern würden, dass sie aus ih

rer Schulausbildung den vollen Nutzen ziehen, die 

Arbeitszeit von Jugendlichen unter 16 Jahren ent

sprechend den Erfordernissen ihrer Entwicklung 

und insbesondere ihrer Berufsausbildung zu be

grenzen; das Recht der jugendlichen Arbeitneh

mer und Lehrlinge auf ein gerechtes Arbeitsent

gelt oder eine angemessene Beihilfe anzuerken

nen; vorzusehen, dass die Zeit, die Jugendliche 

während der normalen Arbeitszeit mit Zustimmung 

des Arbeitgebers für die Berufsausbildung verwen

den, als Teil der täglichen Arbeitszeit gilt; für Ar

beitnehmer unter 18 Jahren die Dauer des bezahl

ten Jahresurlaubs auf mindestens drei Wochen 

festzusetzen, für Personen unter 18 Jahren Nacht

arbeit zu verbieten, mit Ausnahme bestimmter, im 

innerstaatlichen Recht festgelegter Arbeiten, vor

zusehen, dass Arbeitnehmer unter 18 Jahren, die 

in bestimmten, in dem innerstaatlichen Recht fest

gelegten Beschäftigungen tätig sind, einer regel

mässigen ärztlichen Überwachung unterliegen; ei

nen besonderen Schutz gegen die körperlichen 

und sittlichen Gefahren sicherzustellen, denen 

Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, insbeson

dere gegen Gefahren, die sich unmittelbar oder 

mittelbar aus ihrer Arbeit ergeben.

Artikel 16 

Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen und 

wirtschaftlichen Schutz: Um die erforderlichen 

 Voraussetzungen für die Entfaltung der Familie als 

einer Grundeinheit der Gesellschaft zu schaffen, 

verpflichten sich die Vertragsparteien, den wirt

schaftlichen, gesetzlichen und sozialen Schutz 

des Familienlebens zu fördern, insbesondere 

durch Sozial und Familienleistungen, steuerliche 

Massnahmen, Förderung des Baues familienge

rechter Wohnungen, Hilfen für junge Eheleute und 

andere geeignete Mittel jeglicher Art.

Artikel 20 

Verpflichtungen: Jede der Vertragsparteien ver

pflichtet sich, a) Teil I dieser Charta als eine Erklä

rung der Ziele anzusehen, die sie entsprechend 

dem einleitenden Absatz jenes Teils mit allen ge

eigneten Mitteln verfolgen wird; b) mindestens 

fünf der folgenden sieben Artikel des Teils II dieser 

Charta als für sich bindend anzusehen: Artikel 1, 

5, 6, 12, 13, 16 und 19; und c) zusätzlich zu den 

nach Massgabe des Buchstabens b ausgewählten 

Artikeln so viele Artikel oder nummerierte Absätze 

des Teils II der Charta auszuwählen und als für 

sich bindend anzusehen, dass die Gesamtzahl der 

Artikel oder nummerierten Absätze, durch die sie 

gebunden ist, mindestens 10 Artikel oder 45 num

merierte Absätze beträgt.

Die Tonalität im bundesrätlichen Bericht 
erstaunt insofern, als dass die Differenzen 
heruntergespielt werden. Nach Meinung 
des Bundesrates bestünden lediglich eini-
ge wenige Abweichungen. In  Wirklichkeit 
bestünden zahlreiche Ungereimtheiten. 
Die Schweiz käme unter Anpassungs-
druck, namentlich bei den Artikeln «Recht 
auf Arbeit» (Art. 1) und «Recht der Kinder 
und Jugendlichen auf Schutz» (Art. 7). L

Quellen:

NZZ 216/2011, Neuer Anlauf für die Sozialcharta, 

Michael Schönenberger

Deutscher Text der Europäischen Sozialcharta
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Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)

Foto: Paul Georg Meister/pixelio.de

Die Zielsetzungen der FABI-Vorlage wer-
den durch die Wirtschaft grundsätzlich 
gutgeheissen. Ein kohärenter Ansatz für 
die Schweizer Bahninfrastruktur, in dem 
die Finanzierung ein zentrales Element 
darstellt, ist richtig. Insbesondere wird 
die Finanzierung der Infrastruktur aus ei-
nem Gefäss unterstützt. Hingegen wird 
die zeitlich nachgelagerte Behandlung 
der Strassenverkehrsfinanzierung durch 
die Wirtschaft kritisch beurteilt.

Politisch soll die FABI-Vorlage für sich ste-
hen. Ein Gegenentwurf zur VCS-Volksiniti-
ative «Für den öffentlichen Verkehr» wird 
als nicht zielführend erachtet. Die Initiati-
ve ist dergestalt, dass sie für sich alleine 
dem Volk vorgelegt und zur Ablehnung 
empfohlen werden soll.

Für economiesuisse liegt der Fokus auf 
der Weiterentwicklung der Mobilität in der 
Schweiz und damit in einem nachfrage-
orientierten Wachstum. Es gilt, das beste-
hende Netz zu finanzieren und gleichzei-
tig den nötigen Ausbau zu ermöglichen, 
wobei die Priorität bei Projekten liegen 
muss, welche die Rentabilität des Ge-
samtsystems verbessern. Die Finanzie-
rung der Mobilität ist grundsätzlich ver-
stärkt durch die Nutzer zu tragen, für die 
Bahn finanzierung bedeutet dies durch die 
Kunden und die Kantone.

Weiterhin versteckte Steuererhöhungen 
wie das Pauschalieren des Fahrkosten-
abzugs werden abgelehnt. Ebenso wehrt 
sich economiesuisse gegen eine Erhö-
hung der Quersubventionierung der 

Schiene durch die Strasse. Mit Blick auf 
den wachsenden ordentlichen Bedarf 
der Strasse wird eine Fortführung der 
bisherigen Finanzierung im Bereich der 
Mineralölsteuer abgelehnt: Das «Neat-
Viertel» muss durch eine Verstärkung 
der Eigenfinanzierung der Schiene durch 
die Benutzer kompensiert werden. Auch 
eine Zweckbindung der direkten Bun-
dessteuer lehnt economiesuisse konse-
quent ab.

Diese Grundsätze gelten auch für den 
Vorschlag für einen Bahninfrastruktur-
fonds. Die Rückführung der Schienenfi-
nanzierung in den Bundeshaushalt ist für 
die Wirtschaft eine machbare Option mit 
zentralen Vorteilen. Eine Fondslösung ist 
nur dann akzeptabel, wenn die vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Finanzierungs- 
und Aufsichtskriterien gelten.

Von einer unbefristeten Fondslösung ist 
Abstand zu nehmen und ein allfälliger 
Fonds ist bis 2030 zu befristen.

Vor der Beurteilung eines allfälligen Fi-
nanzierungsmehrbedarfs ist die Situation 
mit Bezug auf die Angebotsentwicklung 
zu klären. Die heute vorliegenden Planun-
gen sind insbesondere mit Blick auf die 
wirtschaftlichen Rentabilitätskriterien 
noch ungenügend. Neue, unabwendbare 
Finanzierungen sind in erster Linie durch 
die Infrastrukturbenutzer zu leisten. Fer-
ner sind Kostensenkungs- und Effizienz-
potenziale rigoros auszuschöpfen. L

economiesuisse 07_2011
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Die aktuellen Beschlüsse des National-
rats verschlechtern das CO2-Gesetz. Die 
nahezu Verdoppelung der Brennstoffab-
gabe und die Aufstockung von Subventio-
nen führen zu neuen Steuern für Indust-
rie und KMU. Die Absicht der Mehrheit, 
auf die Einführung der CO2-Abgabe auf 
Treibstoffen zu verzichten, macht das 
 reine Inland-Reduktionsziel von minus  
20 Prozent bis im Jahr 2020 vollends 
 unglaubwürdig.

Die Unternehmen haben angesichts der 
schon äusserst angespannten Wirt-
schaftslage auf eine Verbesserung des 
CO2-Gesetzes gehofft. Die wichtigste Kor-
rektur, die CO2-Emissionen bis 2020 je 
zur Hälfte mit Massnahmen im In- und 
Ausland zu ermöglichen, hat der National-
rat nicht vorgenommen. Keine Verbesse-
rung ist auch für jene Unternehmen in 
Sicht, die sich für die freiwillige Teilnahme 
bei der Energie-Agentur der Wirtschaft 
(EnAW) entscheiden konnten, in der Zu-
kunft aber mit einem vom Bundesamt für 
Umwelt festgelegten Emissionsziel Vor-
lieb nehmen müssen und damit gegen-
über der internationalen Konkurrenz er-
heblich benachteiligt werden. Wer sich 
zudem nicht von der Abgabe befreien 
kann, was auf die meisten KMU zutrifft, 
wird bald eine rund doppelt so hohe CO2-
Abgabe bezahlen müssen. Die zusätzli-
chen Mittel werden für die Aufstockung 
der Subventionen im Gebäudebereich be-
nötigt.

Unglaubwürdig wird das Gesetz jedoch 
vor allem wegen des offensichtlichen Wi-

derspruchs zwischen Zielsetzung und 
Massnahmen, insbesondere im Verkehrs-
bereich. Wie schon die Berechnungen 
des Bundesrates in der Botschaft zur Ge-
setzesrevision gezeigt haben, ist ein rei-
nes Inland-Reduktionsziel von 20 Prozent 
in derart kurzer Zeit praktisch nicht er-
reichbar. Vor allem bei Treibstoffen, deren 
Emissionen im letzten Jahr 13 Prozent 
über dem Stand von 1990 lagen, müss-
ten dafür weitergehende Massnahmen 
ergriffen werden. Dass nun die Grünen 
und die Ratslinke aus taktischen Grün-
den die Anträge zur Einführung der Treib-
stoffabgabe zurückgezogen haben, 
macht das Gesetz unglaubwürdig. Ent-
sprechend grösser wird der Druck auf die 
CO2-Emissionen aus Brennstoffen, was 
insbesondere in der Industrie und in den 
KMU zu weiteren Nachteilen führt. 
Unter dem Strich hat der Nationalrat den 
Gesetzesentwurf deutlich verschlechtert. 
Die heutigen Beschlüsse widersprechen 
allen Beteuerungen, rasch konkrete 
Schritte zur Entlastung des Werkplatzes 
Schweiz zu unternehmen. L

economiesuisse, September 2011

Politik

CO2-Gesetz: Keine Entwarnung für die Wirtschaft

Foto: Kurt Bouda/pixelio.de
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Landesweit gibt es heute ca. 50 000 belas-

tete Standorte. Darunter befinden sich über 

4000 Altlasten, die durch den Austritt von 

Schadstoffen früher oder später eine Gefahr 

für Mensch und Umwelt darstellen. Weil ein 

solches Risiko langfristig nicht tragbar ist, 

muss dieses unliebsame Erbe aus der Ver-

gangenheit nach dem Willen des Bundes bis 

2025 entschärft sein.

Gemäss der Altlastenverordnung müssen 
belastete Standorte daraufhin untersucht 
werden, ob von ihnen schädliche oder 
lästige Einwirkungen auf die Umwelt aus-
gehen oder die konkrete Gefahr dazu be-
steht. Ist dies der Fall, spricht man von ei-
ner Altlast, welche saniert werden muss. 
Da sich ein Sanierungsbedarf auch erst 
im Laufe der Zeit entwickeln kann, ver-
langt die Altlastenverordnung bei erhöh-
ten Emissionen eine Überwachung des 
Standorts. Zudem müssen sanierungs-
bedürftige Standorte überwacht werden, 
bis von ihnen keine Gefahr für die Umwelt 
mehr ausgehen kann.
Gestützt auf die bisherigen Schwierigkei-
ten im Vollzug ist eine Anpassung der Alt-
lastenverordnung im Bereich «Überwa-
chung» notwendig. Die wichtigsten Ände-
rungen:

•  Nach geltender Verordnung ist ein 
Überwachungsbedarf gegeben, sobald 
sich am Standort Schadstoffe ins 
Grundwasser ausbreiten können. Mit 
den heutigen modernen Analysetech-
niken werden allerdings nahezu immer 
Schadstoffe nachgewiesen. Die Kon-
zentration ist aber teilweise so niedrig, 

dass kein Sanierungsbedarf besteht. 
Für die Definition des Überwachungs-
bedarfs werden darum neu sinnvolle 
Untergrenzen der Schadstoff-Konzent-
ration festgelegt.

•  Die heute geltende Verordnung berück-
sichtigt nicht, dass nach einer Überwa-
chungsperiode auch der Schadstoff-
verlauf ein wichtiges Beurteilungskrite-
rium für den Entscheid über die Fort-
führung einer Überwachung darstellt. 
Es werden mit der Änderung die heute 
fehlenden Kriterien für das Ende der 
Überwachung definiert. Überwachun-
gen dürfen eingestellt werden, wenn 
nach mehrjähriger Überwachung fest-
steht, dass aufgrund des Schadstoff-
verlaufs und den Standorteigenschaf-
ten mit grosser Wahrscheinlichkeit 
kein Sanierungsbedarf mehr zu erwar-
ten ist.

•  Überwachungen können oft über viele 
Jahre nötig sein. Neu ist der zuständi-
gen Behörde ein Überwachungskon-
zept vorzulegen, welches die Ziele und 
Massnahmen der Überwachung be-
schreibt. Damit wird sichergestellt, 
dass die Überwachung nach dem 
Stand der Technik, umweltverträglich 
und wirtschaftlich erfolgt. 

Die Anhörung zur Revision der Altlasten-
verordnung dauerte bis zum 1. November 
2011. L

Politik

Belastete Standorte

bafu/Markus Kamber

Foto:Michael Berger/pixelio.de
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Idealerweise begleitet der Planer ein Bauvor-

haben bis zu dessen Verwirklichung. Was ge-

schieht jedoch, wenn die Verwirklichung ein 

abruptes Ende findet, etwa weil die Vergabe-

stelle das Submissionsverfahren vor Ver-

tragsschluss mit dem Planer aus finanziellen 

Gründen abbricht oder nach Vertragsschluss 

den Planungsvertrag vorzeitig auflöst? Solche 

Projektabbrüche sind in letzter Zeit vermehrt 

aufgetreten. Sie belasten den (vermeintli-

chen) Vertragspartner mit einschneidenden 

wirtschaftlichen Konsequenzen.

Verfahrensabbruch vor Vertragsschluss 
– im Submissionsverfahren
Sofern die Zuschlagserteilung im vorver-
traglichen Verhandlungsverhältnis der 
Submission aus tatsächlichen oder recht-
lichen Gründen nicht in Frage kommt, 
bricht die Vergabestelle das Submissions-
verfahren ab, um ein neues einzuleiten 
oder vom Beschaffungsvorhaben Ab-
stand zu nehmen. Nicht selten liegt der 
Grund hierfür in einer auf Fehlern beru-
henden, zu optimistischen Kostenschät-
zung oder unsorgfältigen finanziellen Be-
schaffungsplanung. Erweist sich ein Ver-
fahrensabbruch als vergaberechtskon-
form, weil kein Missbrauch, aber ein 
sachlicher Grund vorliegt, verschliesst 
sich für den vermeintlichen Vertragspart-
ner der Weg zum vergaberechtlichen 
Schadenersatz mangels Rechtswidrigkeit 
der Abbruchverfügung (vgl. Art. 34 BöB).

Der rechtmässige Verfahrensabbruch be-
deutet jedoch längst nicht in jedem Fall, 
dass die Vergabestelle von jeder Haftung 
verschont bleibt bzw. es an jeglichem 

Rechtsschutz für die Anbieter fehlt. Hat 
nämlich die Vergabestelle den Abbruchs-
grund selber gesetzt, in Kauf genommen 
oder sorgfaltspflichtwidrig übersehen, so 
kann sie über die zivilrechtliche Vertrau-
enshaftung «culpa in contrahendo» in An-
spruch genommen werden. Diese Haf-
tung beruht auf dem vorvertraglichen Ver-
handlungsverhältnis und der hierein grün-
denden Treuepflicht.

Die Treuewidrigkeit resultiert namentlich 
aus unseriöser oder unsorgfältiger Ver-
fahrensleitung. Etwa wenn die Verfah-
rensleitung ein Verfahren einleitet, ohne 
tatsächlich die Absicht zu hegen, eine Be-
schaffung zu tätigen. Gleiches gilt, wenn 
die Vergabestelle ein Verfahren einleitet, 
obschon sie weiss oder wissen müsste, 
dass die Vergabe oder Vertragserfüllung 
aus sachlichen, rechtlichen oder anderen 
Gründen mit Sicherheit bzw. grosser 
Wahrscheinlichkeit scheitern muss und 
das konkrete Verfahren somit früher oder 
später abgebrochen wird. Diesen Vorwurf 
hat sich die Vergabestelle etwa entgegen-
halten zu lassen, wenn die effektiven 
Kosten der geplanten Beschaffung weit 
höher liegen, als die Schätzung der Ver-
gabestelle resp. ihrer Beauftragten es 
prognostizierte, so dass die Finanzierung 
des Bauvorhabens nicht oder nicht hinrei-
chend gesichert ist. 

Soweit der vergaberechtskonforme Ver-
fahrensabbruch auf eine Treuwidrigkeit 
des Auftraggebers im Rahmen der Ver-
fahrensleitung zurückzuführen ist, sind 
den Anbietern grundsätzlich sämtliche 

Recht

Projektabbruch bei Bauvorhaben

(zwischenzeitliches) Ende der Baustelle – wie weiter?

Olivier Baumberger, MLaw, Bern

Foto: Michael Lorenz/pixelio.de
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Aufwendungen und Gewinnverzichte (Ge-
winn, auf dessen Erzielung im Hinblick 
auf die Verfahrensteilnahme verzichtet 
wurde) im Zusammenhang mit diesem 
Verfahren zu ersetzen. Die Geschädigten 
sind demzufolge so zu stellen, als hätten 
sie nie auf das abgebrochene Verfahren 
vertraut (sog. «negatives Interesse»).

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Nachdem sich der Planer und der (öffent-
liche) Bauherr vertraglich geeinigt haben, 
ist für die Rechtslage zwischen den Bau-
beteiligten der Inhalt des Planervertrages 
massgebend. Der Vertrag definiert sich 
nach der geschuldeten Leistung. Je nach 
vereinbarter Leistung ist der Planungsver-
trag mit dem Ingenieur als einfacher Auf-
trag (Art. 394 OR), Werkvertrag (Art. 363 
OR) oder allenfalls als gemischtes Ver-
tragsverhältnis zu qualifizieren. So han-
delt es sich z.B. bei einem entgeltlichen 
Planervertrag, der sich auf die Herstel-
lung von Plänen beschränkt, um einen 
Werkvertrag. Hingegen ist die Vergebung 
von Arbeiten ihrer Natur nach keine werk-
vertragliche, sondern eine auftragsrecht-
liche Leistung.

Übernimmt ein Planer im Rahmen eines 
Gesamtvertrages sämtliche Ingenieurleis-
tungen für die Durchführung eines Bau-
vorhabens, mindestens aber die Projek-
tierung und die Leitung der Bauausfüh-
rung, liegt nach der jüngeren bundesge-
richtlichen Rechtsprechung ein aus 
Auftrag und Werkvertrag gemischtes Ver-
tragsverhältnis vor (vgl. BGE 134 III 361 
E. 5.1). Für die Beurteilung einzelner Leis-
tungen des Planers ist mithin eine Spal-
tung der Rechtsfolgen denkbar, indem 
sich etwa die Haftung für einen Planungs-
fehler aus Werkvertrag, jene für unsorg-
fältige Bauaufsicht aus Auftrag ergeben 
können. Anders verhält es sich dagegen 
mit der vorzeitigen Auflösung des Ge-
samtvertrages, die insgesamt und unge-
teilt der auftragsrechtlichen Regel des 
Art. 404 OR untersteht (vgl. BGE 127 III 
543 E. 2a).

Fällt der konkrete Planervertrag in den 
Anwendungsbereich des Auftragsrechts, 

kann der Auftrag beidseitig jederzeit wi-
derrufen oder gekündigt werden. Erfolgt 
dies zur Unzeit, so ist die zurücktretende 
Partei zum Ersatz des dem anderen ver-
ursachten Schadens verpflichtet (Art. 
404 Abs. 2 OR). Ein Widerruf ist – unab-
hängig von der Frage der Vorwerfbarkeit 
des Verhaltens der Gegenseite – gerecht-
fertigt und somit nicht zur Unzeit erfolgt, 
wenn ein sachlich vertretbarer (nicht 
zwingend objektiver oder gar wichtiger) 
Grund vorliegt. Das Bundesgericht geht 
von einer Auflösung zur Unzeit aus, wenn 
die beendigungswillige Partei ohne 
Grund, d.h. in einem ungünstigen Mo-
ment ohne sachliche Rechtfertigung, der 
anderen Partei besondere Nachteile ver-
ursacht (vgl. BGE 110 II 380 E. 3b). Un-
günstig ist der Zeitpunkt dann, wenn der 
Gegenpartei nicht genügend Zeit zur Ver-
fügung gestellt wird, um sich auf das 
Ende des Vertrages vorzubereiten.

Diesfalls ist Schadenersatz unabhängig 
vom Verschulden grundsätzlich im Aus-
mass des negativen Interesses (sog. 
«Vertrauensschaden») zu leisten. Dieses 
beinhaltet die Kosten des Vertragsschlus-
ses, die infolge der Auflösung unnütz ge-
wordenen Dispositionen, die Generalun-
kosten bei technischen Vorbereitungen 
und – als Aspekt des positiven Vertrags-
interesses – der entgangene Gewinn, so-
fern andere entgeltliche Aufträge nach-
weisbar abgelehnt wurden und eine Wett-
machung durch neue Aufträge nicht mög-
lich ist.

Ist der fragliche Planervertrag dem An-
wendungsbereich des Werkvertrags-
rechts zuzuordnen, kann der Besteller 
einseitig, solange das Werk unvollendet 
ist, gegen Vergütung der bereits geleiste-
ten Arbeit und gegen volle Schadloshal-
tung des Unternehmers jederzeit vom 
Vertrag zurücktreten (Art. 377 OR). Infol-
ge des Rücktritts hat der Besteller dem 
Unternehmer sämtliche bereits erbrach-
ten Aufwendungen für die Vertragserfül-
lung (z.B. die Einrichtung einer Baustelle) 
zu vergüten. In der Praxis dürfte die Be-
rechnung dieser Vergütung häufig erhebli-
che Schwierigkeiten bereiten. Da in Fäl-



18

Vorzeitige Beendigung nach der 
 Ordnung SIA 103
Gemäss Ordnung SIA 103 (Art. 1.12.1) 
richten sich die Rechtsfolgen einer vorzei-
tigen Beendigung nach den Bestimmun-
gen des Obligationenrechts. Erfolgt die 
Kündigung des Ingenieurvertrages durch 
den Auftraggeber zur Unzeit, ist der Inge-
nieur berechtigt, nebst seinem Honorar 
für die vertragsgemäss geleistete Arbeit 
einen Zuschlag zu fordern. Dieser Zu-
schlag beträgt 10% des Honorars für den 
entzogenen Auftragsteil oder mehr, wenn 
der nachgewiesene Schaden höher ist. 
Eine Kündigung zur Unzeit durch den Auf-
traggeber liegt insbesondere dann vor, 
wenn der Ingenieur keinen begründeten 
Anlass zur Kündigung gegeben hat und 
die Kündigung hinsichtlich des Zeitpunk-
tes und der von ihm getroffenen Disposi-
tionen für ihn nachteilig ist (Art. 1.12.2). 

Unterbruch eines Bauvorhabens durch 
Sistierung
Bei Verschlechterung der Finanzlage mag 
der Bauherr daran interessiert sein, den 
Beginn oder die Fortsetzung der Bauar-
beiten zu verzögern bzw. zu sistieren. Die 
finanziellen Folgen eines solchen Unter-
bruchs liegen für den betroffenen Planer 
auf der Hand. Als Beispiele seien etwa er-
wähnt die Kosten aufgrund von Wartezei-
ten, Kosten im Zusammenhang mit Ar-
beitsunterbrüchen, vorübergehender 
Räumung, erneuter Mobilisierung und an-
schliessender Wiedereinarbeitungszeit 
oder auch Verwaltungs- und Geldkosten, 
d.h. Finanzierungskosten, weil länger ge-
baut und später bezahlt wird.

Das Recht, eine Sistierung zu verlangen, 
steht dem Bauherrn nur dann zu, wenn es 
vereinbart wurde. Verzögert der Bauherr 
den Beginn oder die Fortsetzung des Bau-
vorhabens, ohne hierzu gestützt auf eine 
besondere Abrede befugt zu sein, so ge-
rät er in Annahmeverzug (Art. 91 ff. OR), 
wenn sein Verhalten nicht durch objektive 
Umstände gerechtfertigt ist. Entspre-
chend ist auch ein öffentlicher Bauherr an 
den gültig zustande gekommenen Vertrag 
in gleicher Weise gebunden wie ein priva-
ter. Mangels anderer Abrede steht ihm 

len, in denen die Parteien einen Festpreis 
vereinbart haben, bei der Vertragskündi-
gung der Teilbetrag berechnet werden 
muss, welcher sich aus dem Verhältnis 
der erbrachten Teilleistung zum Wert der 
gesamten Leistung ergibt. 

Der kündigende Besteller ist unabhängig 
vom Verschulden nach Art. 404 Abs. 2 
OR zur vollen Schadloshaltung verpflich-
tet. Die Schadloshaltung tritt zur Vergü-
tung des bereits geleisteten hinzu. Zu er-
setzen ist somit das «positive Vertragsin-
teresse», wonach der Werkersteller so ge-
stellt werden soll, wie wenn der Vertrag 
erfüllt worden wäre. Berücksichtigt wird 
hiernach auch der entgangene Gewinn. 
Die oberste Grenze des Schadenersatzes 
(und der Vergütung) bildet der Werkpreis, 
den der Werkersteller bei Erfüllung des 
Werkvertrages erhalten hätte. Die Höhe 
des Schadloshaltungsanspruches redu-
ziert sich um den Betrag, den der Werker-
steller durch anderweitige Verwendung 
seiner freigewordenen Kräfte (namentlich 
Arbeitskräfte und Maschinen) tatsächlich 
erworben oder die zu erwerben er ab-
sichtlich unterlassen hatte. Vorausset-
zung ist, dass dem Werkersteller dieser 
Erwerb gerade und nur wegen der vorzei-
tigen Vertragsauflösung ermöglicht wur-
de. Ein Erwerb, der dem Unternehmer 
auch ohne Vertragsauflösung möglich ge-
wesen wäre, hat dieser sich nicht anrech-
nen zu lassen.

In der Lehre wird seit geraumer Zeit dis-
kutiert, ob die Schadenersatzpflicht des 
Bestellers bei einer Kündigung aus wichti-
gem Grund fallen gelassen oder zumin-
dest beschränkt werden soll. Das Bun-
desgericht hat hierzu verschiedene Ent-
scheidlinien statuiert (s. BGer 
4C.387/2001 E. 6). Danach dürfen wich-
tige Kündigungsgründe, welche Auswir-
kungen auf die Pflicht zur vollen Schad-
loshaltung haben, nicht leichthin ange-
nommen werden. Gründe, die zwar eine 
Vetragsfortsetzung für den Besteller un-
zumutbar machen, aber nicht dem Werk-
ersteller anzulasten sind, rechtfertigen 
keine Befreiung von der Schadenersatz-
pflicht.
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deshalb nicht einfach das Recht zu, bei 
Verschlechterung der Finanzlage den Be-
ginn oder die Abwicklung der Arbeiten ver-
tragswidrig hinauszuzögern, fällige Vor-
aus- oder Abschlagszahlungen zu verwei-
gern oder den Vertrag aufzulösen. 

Auch in der Ordnung SIA 103 finden die 
Folgen einer Arbeitsunterbrechung vonsei-
ten des Auftraggebers ihren Niederschlag. 
Sie räumt dem Ingenieur bei nicht voraus-
gesehenem oder in seiner Länge ungewis-
sem Unterbruch oder bei erheblicher Ver-
zögerung der Auftragserledigung einen 
 Anspruch auf Ersatz des ihm daraus er-
wachsenen Schadens ein, falls der Auf-
traggeber den Unterbruch bzw. die Verzö-
gerung verschuldet hat (Art. 1.9.3.31). 
Verlangt der Auftraggeber jedoch nach Ab-
schluss einer Planungsphase mit der Inan-
griffnahme der nächsten Phase zuzuwar-
ten, so schuldet er deswegen dem Ingeni-
eur keinen Schadenersatz (Art. 1.9.3.31).

Fazit
Sowohl im (vorvertraglichen) Submissi-
onsverfahren, als auch bei der vorzeitigen 
Vertragsbeendigung bietet das Zivilrecht 
Hand, die dem betroffenen Planer  infolge 
des Projektabbruchs bzw. der -unterbre-
chung erwachsenen Kosten zu allozieren. 
Während im Submissionsverfahren die 
Vertrauenshaftung «culpa in contra-
hendo» Rechtsschutz bietet, sind es nach 
Vertragsschluss bei vorzeitiger Beendi-
gung die auftrags- bzw. werkvertrags-
rechtlichen Rechtsschutztatbestände so-
wie die private Baunormierung des SIA. 
Letztere allerdings nur insoweit, als sie 
von den Parteien einzelvertraglich über-
nommen wurden. L

Ein ausführliches Memorandum zu den 
vorliegend behandelten Fragen findet 
sich im (deutschen) internen Bereich der 
usicWebsite (Verband – Rechtsgutach
ten).

Symbolbild Grossbaustelle
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Ingenieure sind auch als Vertragsverfasser 

tätig. Ein Blick auf die Situation in den Nach-

barländern zeigt, dass hier Haftungsrisiken 

lauern, die oft unterschätzt werden.

1. Haftungsrisiken
Der «Entwurf der Vertragstexte» und das 
«Ausfertigen der Werkverträge» ist eine 
Grundleistung des Ingenieurs (Art. 4.1.41 
und Art. 4.1.52 SIA-Ordnung 103). Die 
SIA-Ordnung 103 besagt allerdings nicht, 
welchen Anforderungen solche Bauwerk-
verträge genügen müssen. Rechtspre-
chung gibt es dazu in der Schweiz keine. 
Ein Blick über die Grenze zeigt aber, dass 
hier Haftungsrisiken lauern: In Deutsch-
land wurde ein Architekt haftbar, weil er 
im Werkvertrag die Obergrenze der Kon-
ventionalstrafe nicht festgelegt hatte. 
Nach deutschem Recht war die Konventi-
onalstrafe dadurch unwirksam.1 Der Bau-
herr könne erwarten, dass vom Planer 
vorgeschlagene Vertragsklauseln rechts-
wirksam sind.

Der Haftung des Planers für die von ihm 
verfassten Werkverträge hält die Recht-
sprechung entgegen, dass der Planer 
nicht Jurist sei und von ihm entsprechend 
kein juristisch perfekter Vertrag erwartet 
werden könne. Wer aber die Aufgabe der 
Vertragsgestaltung übernimmt, kann 
nicht haftungsbefreiend geltend machen, 
er verstehe nichts davon. Wer sich auf 

Werkverträge – eine Haftungsfalle?

Recht

Angelika Spiess Glaus / 

Dr. Thomas Siegenthaler

seine eigene Unfähigkeit beruft, muss 
sich anrechnen lassen, dass er diese Auf-
gabe nicht hätte übernehmen sollen (sog. 
Übernahmeverschulden). In der schweize-
rischen Rechtsliteratur wird davon ausge-
gangen, dass ein Planer, der Werkverträ-
ge entwirft, zumindest über die dafür not-
wendigen Grundkenntnisse verfügen 
muss. Andererseits weiss der Bauherr, 
dass die Vertragsgestaltung nicht die 
Kernkompetenz des Planers ist: Weicht 
der Verfasser von den gängigen Stan-
dardverträgen (KBOB, SIA) wesentlich ab, 
sollte der Bauherr einen Vertragsspezia-
listen beiziehen. In solchen Fällen muss 
der Planer ihm das empfehlen. Allenfalls 
braucht es sogar mehr als nur eine Emp-
fehlung: In Deutschland wurde ein Planer 
haftbar, obwohl er in einem Begleitbrief 
auf eine fragwürdige Klausel hinwies und 
deren Überprüfung durch einen Juristen 
angeregt hatte. Nach Auffassung des Ge-
richts hatte er nicht deutlich genug abge-
mahnt.2

Ein weiterer Einwand: Der Bauherr hat 
den vom Planer verfassten Werkvertrag 
unterschriftlich akzeptiert – kann er nun 
gegenüber dem Planer dennoch eine Haf-
tung geltend machen? Der Bauherr kann 
sich auf die Beratungs- und Informations-
pflichten des Planers berufen und gel-
tend machen, er sei von diesem nicht 
über die heiklen Punkte im Werkvertrag 
informiert worden und hätte diesen nicht 
akzeptiert, wenn der Planer ihn korrekt 
informiert hätte. Offensichtlich glaubwür-
dig ist natürlich die Geltendmachung 
 eines Bauherrn, er hätte eine Klausel 

1  Vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 26.09.2002 – 
 12 U 63/02.
2  Vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 26.09.2002 – 
 12 U 63/02.

Foto: Gerd Altmann/pixelio.de
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den Jahren wohl durch Gerichte und 
Rechtslehre auch in der Schweiz konkreti-
siert. Aus heutiger Perspektive sind fol-
gende Hinweise anzubringen:

–  Am einfachsten lässt sich das Risiko 
an seiner Wurzel bekämpfen: Der Pla-
ner übernimmt keine Pflicht, den Werk-
vertrag zu entwerfen. Soweit der Inge-
nieurvertrag auf der SIA-Ordnung 103 
beruht, müssten die entsprechenden 
«Grundleistungen» aber ausdrücklich 
ausgeschlossen werden.

–  Ist der Planer zur Erstellung von Werk-
verträgen vertraglich verpflichtet, emp-
fiehlt sich die Verwendung der bekann-
ten Musterverträge (SIA-Formular Nr. 
1023, KBOB-Werkvertrag).

–  Ein Ingenieur, der Werkverträge er-
stellt, sollte die SIA-Norm 118 und die 
einschlägigen KBOB-Verträge kennen 
und den Bauherrn auf die Besonder-
heiten und Tücken dieser Verträge hin-
weisen.

–  Übersteigt die Erstellung des Werkver-
trags aufgrund seines Umfangs oder 
seiner Komplexität die juristische Kom-
petenz des Ingenieurs, sollte er den 
Bauherrn sofort (Zeitfaktor) und 
schriftlich (Beweisbarkeit) darauf hin-
weisen, dass er keine Verantwortung 
für die Vertragsredaktion übernehmen 
kann.

–  Die Formulierung von eigenen Ver-
tragsklauseln vergrössert das Haf-
tungsrisiko, denn der Bauherr darf er-
warten, dass solche Klauseln die be-
absichtigte Wirkung nicht verfehlen. 
Der Planer sollte also die juristische 
Solidität sicherstellen.

Ein Wunsch der usic an die zuständige 
SIA-Kommission ist, dass der «Entwurf 
der Vertragstexte» und das «Ausfertigen 
der Werkverträge» aus dem Grundleis-
tungskatalog der SIA-Ordnung 103 gestri-
chen werden. Entsprechende Vorschläge 
hat die usic der SIA-Kommission bereits 
unterbreitet. L

nicht akzeptiert, wenn er vorab über ihre 
Ungültigkeit informiert worden wäre. We-
niger glaubwürdig ist es hingegen, wenn 
ein erfahrener Bauherr geltend macht, er 
habe die Tragweite einzelner Bestimmun-
gen von Standardverträgen nicht erkannt. 
Insbesondere von professionellen Bau-
herren wird natürlich erwartet, dass sie 
Verträge vor der Unterzeichnung nicht nur 
lesen, sondern auch den nötigen Sach-
verstand entweder selbst haben oder 
entsprechende Spezialisten beiziehen.

Rechtlich heikel wäre der Vorwurf, der 
Planer hätte im Werkvertragsentwurf von 
ungünstigen Regeln des schweizerischen 
Obligationenrechts abweichen müssen. 
Ein Beispiel: Art. 370 Abs. 3 OR sieht vor, 
dass der Besteller versteckte Mängel so-
fort nach der Entdeckung rügen muss. 
Tut er das nicht, verwirkt er seine Mängel-
rechte. Diese Regel ist übertrieben streng 
und in Europa einmalig. Kann ein Bauherr 
gegenüber dem Verfasser eines Werkver-
trags eine Haftung geltend machen, wenn 
von dieser strengen Rügepflicht im Ver-
trag nicht abgewichen – also z.B. keine 
zweijährige Rügefrist (Art. 172 SIA-Norm 
118) vorgesehen – wird? Es wäre nahe-
liegend zu fordern, dass ein Planer bei 
der Gestaltung von Werkverträgen im In-
teresse des Bauherrn eine Abweichung 
von der strengen Rügepflicht vorschlägt. 
Auch andere Abweichungen vom Obligati-
onenrecht wären für den Bauherrn vor-
teilhaft (z.B. Vollständigkeitsklauseln, kei-
ne Entschädigung bei Bauablaufstörun-
gen etc.) und werden in den Verträgen 
trotzdem längst nicht immer beachtet. 
Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, 
dass ein Richter einen Planer verurteilt, 
weil dieser in seinem Vertragsentwurf 
nicht vom Gesetz abgewichen ist. Eine 
gerichtlich sanktionierte Pflicht, bei der 
Vertragsgestaltung vom Gesetz abzuwei-
chen, würde letztlich die entsprechenden 
Gesetzesbestimmungen in Frage stellen. 
Es wäre nichts anderes als eine Schelte 
der Justiz an den Gesetzgeber.

2. Haftungsvermeidung
Dieses Haftungsrisiko bei der Erstellung 
von Werkverträgen wird in den kommen-
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Im Jahr 2011 beschliessen die Planerverbände usic, SIA, IGS, 

fsai und BSA, die Erhebung der Gemeinkosten in Ingenieur- und 

Architekturbetrieben gemeinsam durchzuführen. Mit diesem Pro-

jekt der fünf Verbände sollen die in der Planerbranche anfallenden, 

relevanten Kosten ausgewiesen werden. 

Grundlage sind die Ergebnisse aus den Buchhaltungen des Jah-

res 2010. Die Erhebung erfolgte im Frühsommer 2011, die Ergeb-

nisse liegen im Herbst 2011 vor. 

 – Die erhobenen, durchschnittlich
en Branchenwerte dienen den 

Verhandlungen mit Planungs- und Baubehörden. 

 – Vor allem sollen die erhobenen Branchendaten den Ge-

schäftsleitern der Ingenieur- und Architekturunternehmen den 

Vergleich und die Kontrolle mit den Zahlen des eigenen  

Betriebs ermöglichen.

An der Umfrage beteiligen sich 235 Planerbetriebe, von denen 14 

nicht ausgewertet werden können, weil entweder Zahlen fehlen 

oder weil sie der Plausibilitätsprüfung nicht standhalten. Die aus-

gewerteten 221 Erhebungsbogen ergeben folgendes Strukturbild:

81  Bauingenieure

23  Gebäude- und Elektrotechnikingenieure

48  Kultur- und Vermessungsingenieure

06  Geologen und Geotechniker

60  Architekten

03 Raum- und Landschaftsplaner

Beteiligung an den Erhebungen

 – Im Jahr 2007, bei der erstmaligen Durchführung der Erhe-

bung, konnten die Daten von 106 Ingenieurunternehmen aus-

gewertet werden.

 – In der Erhebung 2008 waren es 134 Ingenieurunternehmen 

und erstmals 33 Architekturbüros. 

 – 2009 wurden auch die Kultur- und Vermessungsingenieure 

einbezogen. Die Gebäudetechnik- und Elektrotechnikingenieu-

re wurden erstmals separat und nicht mehr zusammen mit 

den Bauingenieuren erhoben.

 – 2010 konnten 147 Unternehmen respektive Büros ausgewer-

tet werden, bei erstmaliger Teilnahme des fsai und BSA.

 – Im Gegensatz zur eher schlechten Beteiligung 2010 konnten 

2011 markant mehr Betriebe erfasst werden. Mit über 5000 

erfassten Vollzeitstellen wird eine hohe Repräsentativitä
t  

erreicht.

Wie immer: dominante Personalkosten

Die Personalkosten 2010 von durchschnittlich
 122 909 Franken 

sind rund 0.6 % höher als im Jahr 2009 von durchschnittlich
 

122 100 Franken. Die Personalkosten entsprechen rund 79.4 % 

der Gesamtkosten und fallen somit in den Planungsbetrieben am 

stärksten ins Gewicht (typ
isch für Unternehmen, die intellektuelle 

Dienstleistungen erbringen). Der Vergleich mit den Vorjahren 

(2009: 79.1 %; 2008: 79.3 %) bestätigt die Konstanz dieser Kos-

tenstruktur.

Benchmarking 2011 der Planerverbände

Die Tabelle I weist die Kostendaten von 221 Betrieben, aufgeteilt 

nach Betriebsgrössen, aus.

Die Tabelle II erfasst den Honorarumsatz nach Tätigkeitsgebieten. 

Unternehmungen mit verschiedenen Sparten haben somit Zahlen 

für mehrere Tätigkeitsgebiete geliefert. Es liegen in Tabelle II Da-

ten über 4360 Vollzeitstellen vor. In Tabelle I sind die Daten von 

5142.81 Vollzeitstellen erfasst. Die Differenz ergibt sich aus dem 

Umstand, dass eine Anzahl von Betrieben die Daten betreffend 

die tatsächlich verrechneten Mitarbeiterstunden nicht liefern 

konnten und sie deshalb in Tabelle II nicht erfasst wurden.

Für Tabelle I konnten sie jedoch erfasst und ausgewertet werden. 

Tabelle II enthält nicht nur Daten von ganzen Betrieben, sondern 

auch von Betriebsteilen.

Bern, September 2011

Tätigkeitsgebiet

Sparte

Erfasste Betriebe

bzw. Betriebsteile
Anzahl Vollzeitstellen

Honorarumsatz

total in Mio. CHF

Honorarumsatz pro 

Vollzeitstelle in CHF

Produktivitä
t in  %

Verrechnete Projekt-

stunden x 100 geteilt 

durch Arbeitszeit *

Bauingenieure

79

2181

390.8

179 184

71.6  %

Gebäudetechnik- und 

Elektrotechnik-

ingenieure

23

544

88.8

163 235

75.4  %

Geologen

Geotechniker

10

196

38.5

196 429

72.4  %

Kultur- und Vermes-

sungsingenieure

48

749

131.4

175 434

72.3  %

Architekten

51

607

99.7

164 250

71.4  %

Raumplaner,

Landschaftsplaner

9

83

14.7

177 108

68.4  %

Total

220

4360

763.9

175 247

72.0  %

Honorare und Produktivität in Planungsbetrieben 2010

Tabelle ll

* Projektstunden und Sollarbeitszeit individuell pro Unternehmung erhoben

Ingenieur-Geometer Schweiz (IGS)

Ingénieurs-Géomètres Suisses (IGS)

Ingegneri-Geometri Svizzeri (IGS)

Union Suisse des Sociétés d’Ingénieurs-Conseils

Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen

Unione Svizzera degli Studi Consulenti d’Ingegneria 

Swiss Association of Consulting Engineers

Member of FIDIC and EFCA

 

BSA Bund Schweizer Architekten

 

FAS Fédération des Architectes Suisses

 

FAS Federazione Architetti Svizzeri

fédération suisse des architectes indépendants

federazione svizzera degli architetti in
dipendenti

Verband freierwerbender Schweizer Architekten

www.architekt-fsa
i.ch

Benchmarking 2011 der Planerverbände

Unternehmung

Auch im Jahre 2011 beschlossen die Pla-
nerverbände usic, SIA, IGS, fsai und BSA 
die Erhebung der Gemeinkosten in Inge-
nieur- und Architekturbetrieben gemein-
sam durchzuführen. Mit diesem Projekt 
der fünf Verbände werden die in der Pla-
nerbranche anfallenden, relevanten Kos-
ten jährlich ausgewiesen. 

Grundlage sind die Ergebnisse aus den 
Buchhaltungen des Jahres 2010. Die Er-
hebung erfolgte im Frühsommer 2011, 
die Ergebnisse lagen im Herbst 2011 vor. 

–  Die erhobenen, durchschnittlichen 
Branchenwerte dienen den Verhand-
lungen mit Planungs- und Baubehör-
den. 

–  Vor allem sollen die erhobenen Bran-
chendaten den Geschäftsleitern der 
Ingenieur- und Architekturunterneh-
men den Vergleich und die Kontrolle 
mit den Zahlen des eigenen Betriebs 
ermöglichen. 

Diese Erhebung ist das einzige Bench-
marking in der schweizerischen Planer-
wirtschaft. 

An der Umfrage beteiligten sich 235 Pla-
nerbetriebe, von denen 14 nicht ausge-
wertet werden konnten, weil entweder 
Zahlen fehlten oder weil sie der Plausibili-
tätsprüfung nicht standhielten. Die 221 
ausgewerteten Erhebungsbogen stam-
men aus den folgenden Planerbereichen:

81  Bauingenieure
23  Gebäude- und Elektrotechnik-   
 ingenieure
48  Kultur- und Vermessungsingenieure
  6  Geologen und Geotechniker
60  Architekten
  3 Raum- und Landschaftsplaner

Mit über 5 000 erfassten Vollzeitstellen 
wurde in diesem Jahr eine hohe Reprä-
sentativität erreicht.

Wie immer: Dominante Personalkosten 
Die Personalkosten 2010 von durch-
schnittlich 122 909 Franken sind rund 
0.6% höher als im Jahre 2009 von durch-
schnittlich 122 100 Franken. Die Perso-
nalkosten entsprechen rund 79.4% der 
Gesamtkosten und fallen in den Pla-
nungsbetrieben wie immer am stärksten 
ins Gewicht. Der Vergleich mit den Vorjah-
ren bestätigt die Konstanz dieser Kosten-
struktur.

Diese Auswertung finden Sie auch als 
Download auf der Website www.usic.ch 
(Rubrik: Unsere Leistungen/Leistungen 
der usic/Erhebungen und Umfragen. L

Foto: Rike/pixelio.de
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Fokusstudie NFP 54
In der Schweiz sind sowohl die Bevölke-
rung als auch das Bruttoinlandsprodukt in 
den vergangenen Jahrzehnten stark ge-
wachsen. So stieg beispielsweise die Ge-
samtbevölkerung seit 1960 um ca. 2,23 
Mio. Einwohner auf 7,59 Mio. Einwohner 
im Jahre 2007. Im gleichen Zeitraum hat 
sich das BIP zu realen Preisen mehr als 
verzehnfacht und erreichte 2007 einen 
Umfang von 463 Milliarden Franken. Zu-
sammen mit diesem starken Anstieg der 
Bevölkerung und des BIP nahmen sukzes-
sive auch die Anzahl Gebäude und die 
Nettowohnfläche pro Kopf stark zu und die 
Infrastrukturen wurden massiv ausgebaut. 
Unterdessen sind viele dieser Gebäude 
und Infrastrukturen «ins Alter» gekommen 
und sollten kurz- bis mittelfristig erneuert 
und damit erhalten werden. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich die Frage nach 
der Finanzierung solcher Erneuerungen.

Mit anderen Worten: Inwieweit können die
bestehenden Finanzierungsinstrumente die 
Erneuerung der Wohngebäude und Infra-
strukturanlagen sicherstellen oder besteht 
diesbezüglich Handlungsbedarf. Die Studie 
untersucht bzw. beantwortet sowohl für die 
Wohnbauten als auch für die Infrastruktur-
anlagen die folgenden drei Forschungsfra-
gen:
• Wie funktioniert die Erneuerungsfinan-

zierung im Gebäude- und Infrastruktur-
bereich heute?

• Ist mit diesen Finanzierungsmechanis-
men eine nachhaltige Erneuerung der 
Gebäude- und Infrastrukturanlagen ge-
währleistet oder droht ein Wertverlust?

• Mit welchen Massnahmen und Instru-
menten könnten die Finanzierungsme-
chanismen so verbessert werden, 
dass ein drohender Wertverlust abge-
wendet werden kann?

Nachhaltige Erneuerungsfinanzierung
Im Zentrum der Untersuchungen steht 
der Begriff der nachhaltigen Erneue-
rungsfinanzierung. Aufgrund von Alterung 
und Abnutzung nimmt mit der Zeit der Zu-
stand von neu gebauten Wohnbauten 
und Infrastrukturen stetig ab. Irgendwann 
wird ein Zustand erreicht, der so schlecht 
ist, dass keine Weiternutzung mehr mög-
lich ist. Um die Lebensdauer eines Wohn-
gebäudes oder einer Infrastruktur über 
diesen Zeitpunkt hinaus zu verlängern, 
können diese im Laufe der Zeit erneuert 
und allenfalls verbessert werden. Hierbei 
kann je nach Umfang solcher Erneue-
rungsinvestitionen zwischen Teilerneue-
rungen und Gesamterneuerung sowie 
vollständigem Ersatz der entsprechenden 
Infrastrukturen bzw. Wohnbauten unter-
schieden werden.

Solche Erneuerungsinvestitionen können 
selbstverständlich nur getätigt werden, 
wenn die entsprechenden finanziellen 
Mittel zur Verfügung stehen. Es ist des-
halb sinnvoll, dass möglichst früh – d.h. 
idealerweise bereits mit dem Entscheid 
zur Anfangsinvestition – Klarheit darüber 
besteht, wer in welchem Umfang für die 
notwendigen Erneuerungsinvestitionen 
aufkommen wird. Ist dies festgelegt, so 
ist die Erneuerungsfinanzierung langfris-
tig gesichert oder eben nachhaltig.

Bauwirtschaft

Bauwerk Schweiz 

Foto: Rike/pixelio.de
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rung; fallen sie zu hoch aus, ist dies wirt-
schaftlich nicht mehr effizient.

– In den Schienen- und Strasseninfra-
strukturen liegt die grösste Schwierig-
keit für die Sicherstellung einer nach-
haltigen Erneuerungsfinanzierung in 
der Abhängigkeit von politischen Ent-
scheidungen. Da letztendlich das Parla-
ment festlegt, in welchem Umfang für 
die laufende Periode Mittel für die Er-
neuerungsinvestitionen in diesen Infra-
strukturen zur Verfügung stehen sollen, 
besteht immer eine gewisse Unsicher-
heit, ob auch langfristig die Erneuerun-
gen vollumfänglich finanziert werden 
können.

• Die Analyse der aktuellen Situation in 
den vier Infrastrukturen zeigt nun, dass

– bei der Stromversorgungsinfrastruktur 
und bei der Abwasserentsorgungs-
infrastruktur derzeit die nachhaltige Er-
neuerungsfinanzierung als (grossmehr-
heitlich) gesichert angesehen werden 
kann, dass also insbesondere bezüg-
lich der staatlichen Regulierung der 
verursachergerechten Gebühren keine 
dringenden Probleme erkennbar sind. 
Es besteht hier somit auch kein unmit-
telbarer Handlungsbedarf.

– sowohl bei der Strassen- als auch bei 
der Schieneninfrastruktur tatsächlich 
Lücken in der Finanzierung der Erneue-
rungen existieren. Deshalb müssen 
kurz- bis mittelfristig neue bzw. zusätz-
liche Finanzierungsquellen gesucht 
werden. Derzeit stehen hierzu ver-
schiedene Vorschläge zur Debatte (z.B. 
die LSVA auf Lieferwagen und schwere 
Privatwagen ausweiten oder die Billett-
preise erhöhen). Parallel dazu laufen 
auch Diskussionen darüber, wieweit 
angesichts knapper (Budget-)Mittel der 
Umfang der Erneuerungen als Ganzes 
reduziert werden sollte. Die einen oder 
anderen dieser Massnahmen müssen 
ergriffen werden, um die Erneuerungs-
finanzierung in diesen beiden Infra-
strukturen wieder nachhaltig zu si-
chern. L

Quelle: Was kostet das Bauwerk Schweiz in Zukunft 

und wer bezahlt dafür? (Unsere Zusammenfassung 

beschränkt sich auf die Infrastruktur, die Red.)

Ergebnisse
Da sich die Situation im Bereich Wohn-
bau substanziell von derjenigen im 
 Bereich Infrastruktur unterscheidet, 
wurden die jeweiligen Untersuchungen 
getrennt durchgeführt. Das zentrale 
 Element ist aber bei beiden Untersu-
chungen die Analyse der bestehenden 
Finanzierungsmechanismen bezüglich 
ihrer ökonomischen Nachhaltigkeit. Die 
Analyse der Infrastrukturanlagen muss-
te zudem aus Zeitgründen auf vier 
 zentrale In-frastrukturen beschränkt 
werden.

Drei Bereiche der Infrastruktur 
• Die Finanzierungsmechanismen der 

Stromversorgungs- und Abwasserinfra-
strukturen sowie der Schienen- und 
Strasseninfrastrukturen sind jeweils 
sehr ähnlich. Dies ist auf die jeweilig 
vorherrschende Marktsituation zurück-
zuführen:

– Bei der Stromversorgung und der Ab-
wasserentsorgung besteht ein staatlich 
reguliertes Monopol. Hier erfolgt die Fi-
nanzierung primär über verursacherge-
rechte Nutzungsgebühren der Kunden 
(die Kunden kommen somit für sämtli-
che Kosten auf).

– Bei der Schieneninfrastruktur und der 
Strasseninfrastruktur handelt es sich 
hingegen um gemeinwirtschaftliche 
Leistungen, d.h., die (Erneuerungs-)In-
vestitionen werden in diesen Infra-
strukturen zum allergrössten Teil durch 
allgemeine Steuergelder und Abgaben 
Dritter finanziert.

• Entsprechend dieser unterschiedli-
chen Finanzierungsmechanismen sind 
auch unterschiedliche Schwierigkeiten 
bei der nachhaltigen Erneuerungsfi-
nanzierung zu erkennen:

– In den Infrastrukturbereichen Stromver-
sorgung und Abwasserentsorgung erge-
ben sich die grössten Schwierigkeiten 
aus der Art und Weise der staatlichen 
(Preis-)Regulierung. Fallen die Nutzungs-
gebühren nämlich zu tief aus, kommt es 
zu Lücken in der Erneuerungsfinanzie-

Foto: Tommy S./pixelio.de



2525

Die Webseite www.simap.ch ist die gemein-

same elektronische Plattform von Bund, 

Kantonen und Gemeinden im Bereich des 

 öffentlichen Beschaffungswesens. Seit 

2011 sind alle Kantone und der Bund dabei. 

simap.ch ist Teil der E-Government-Strategie 

Schweiz, welche zum Ziel hat, dass Wirt-

schaft und Bevölkerung die wichtigsten 

 Behörden-Geschäfte elektronisch abwickeln 

können. 

Erfreulicherweise sind im Jahre 2010 die 
Kantone Graubünden und Appenzell IR 
Mitglieder des Vereins simap.ch gewor-
den. Anfang dieses Jahres sind auch die 
beiden noch fehlenden Kantone Glarus 
und Solothurn beigetreten. Damit werden 
von nun an alle Kantone sowie der Bund 
und einige grössere Städte das System 
www.simap.ch als Plattform für ihre Publi-
kationen im öffentlichen Beschaffungs-
wesen einsetzen.

simap.ch in Zahlen
Kennzahlen für das Jahr 2010: 
•  ca. 55 000 Besucher der Webseiten 

simap.ch pro Monat
•  4 250 Ausschreibungen und 3 850 

 Zuschläge
•  2 100 Beschaffungsstellen auf der 

Plattform
•  40 000 Anbieter davon ca. 4 000 aus 

dem Ausland
•  2 800 aktive Online-Abonnemente
Das Gesamtvolumen der Aufträge auf der 
Plattform wird auf CHF 5–10 Mia. pro 
Jahr geschätzt.

Bauwirtschaft

Das ganze öffentliche Beschaffungswesen der Schweiz 

auf einer Plattform: www.simap.ch 

Foto: Tommy S./pixelio.de

Nutzen für Auftraggeber und Anbieter
Die öffentlichen Auftraggeber profitieren 
von einer benutzerfreundlichen Plattform 
mit einfachen Erfassungsprozessen und 
diversen Zusatzdienstleistungen. Die in-
teressierten Unternehmen und Anbieter 
erhalten einen gesamtschweizerischen 
Überblick über ausgeschriebene Aufträge 
der öffentlichen Hand und können nebst 
den Publikationen auch die dazugehören-
den Ausschreibungsunterlagen elektro-
nisch herunterladen.

Ausbau und Neuerungen in Planung
Die Erweiterung des Anbieterprofils und 
der Ausbau um die elektronische Ange-
botseingabe werden zurzeit vorbereitet, 
die Einführung ist für 2012 vorgesehen.

Die umfassende Nutzung einer einzigen 
Beschaffungs-Plattform durch alle Be-
schaffungsstellen innerhalb der Schweiz 
ist einzigartig. Kein anderes Land, kein 
EU-Mitglied, hat dies bisher erreicht. L
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Plattform Zukunft Bau – aktiv für die Bauwirtschaft

Foto: Gerd Altmann/pixelio.de

Die Plattform Zukunft Bau wird von füh-
renden Schweizer Institutionen aus der 
Bauwirtschaft, dem ETH-Bereich und den 
Fachhochschulen getragen. Zwei attrakti-
ve Dienstleistungen bieten aktuelle Infor-
mationen und tragen zur Erhöhung der In-
novationskraft und zur Stärkung der 
Branche bei.

www.bauinnovationen.ch
Interessiert an neuen Materialien, weg-
weisenden Technologien, Prozessoptimie-
rungen und Lösungen für Sanierungspro-
bleme? Auf der webbasierten Datenbank 
dokumentiert die Plattform Zukunft Bau 
erfolgreiche Innovationsprojekte aus For-
schung und Praxis – Ihre erste Anlaufstel-
le für Ideen rund ums Thema Bauen.

Forschungs-Café Bau
Mit den Forschungs-Cafés geht die Platt-
form Zukunft Bau bei Bauverbänden und 
Unternehmungen auf Tour. Zusammen 
mit Vertreterinnen und Vertretern der For-
schung präsentiert sie erfolgreiche Inno-
vationsprojekte und diskutiert mit den 
Gastgebern Chancen und Risiken. Ziel ist, 
die Branche für das Thema Innovation zu 
begeistern.
Interessiert an der Durchführung eines 
Forschungs-Cafés? Kontaktieren Sie uns!

Kontakt
Plattform Zukunft Bau, Tanja Lütolf 
Telefon 056 460 93 07
info@zukunftbau.ch 
www.zukunftbau.ch

Alfred Squaratti, Präsident usic
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Seit drei Jahren lenkt die usic mit einer 
nationalen Imagekampagne die Aufmerk-
samkeit auf die Faszination des Ingeni-
eurberufs und den akuten Mangel an 
Nachwuchs. Der Beruf gewinnt laufend 
an Bedeutung: Klimawandel, alternative 
Energiequellen, Mobilität und neue Tech-
nologien sind nur einige Gründe. Zudem 
sind die Zukunftsperspektiven für Lehr- 
und Studienabgänger vielversprechend. 
Derzeit fehlen in der Schweiz jedoch 
schätzungsweise 3 000 qualifizierte Inge-

Bauwirtschaft

Ingenieure machen Wohnen zum Erlebnis

Alfred Squaratti, Präsident usic

nieurinnen und Ingenieure. Aufgrund des 
Fachkräftemangels ist der Arbeitsmarkt 
äusserst attraktiv.

Besonders freut es den Präsidenten der 
usic, Alfred Squaratti, dipl. Bauingenieur 
ETH, dass in seinem Heimatkanton Wallis 
im Spätsommer 2011 ein unübersehba-
res Grossplakat von 56 m2 in Brig wäh-
rend zwei Wochen auf den Beruf des 
Bauingenieurs und dessen Vielseitigkeit 
hinweisen konnte. L

Wohnüberbauung in Brig
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Einmaliger Schulterschluss für mehr Sicherheit

Foto: Martin Genter/pixelio.de

Jedes Jahr ereignen sich in der Schweiz 
rund eine Viertelmillion Arbeitsunfälle. 
Vor allem auf Baustellen ist das Unfallrisi-
ko trotz eines Rückgangs um 20 Prozent 
innert zehn Jahren noch immer hoch und 
die Unfälle verursachen jährliche Kosten 
von mehr als 400 Millionen Franken. Tra-
gischer als die hohen Kosten sind die 
Schicksale: Pro Jahr verlieren durch-
schnittlich 28 Arbeiter im Baugewerbe ihr 
Leben bei einem Arbeitsunfall und 512 
verunfallen so schwer, dass sie wegen ei-
ner Invalidität ihre Arbeit nicht wieder auf-
nehmen können.

Gemeinsam haben sich deshalb alle Ak-
teure auf der Baustelle – unterstützt von 
der Suva – an einen Tisch gesetzt und ei-
nen neuen, unkonventionellen Ansatz in 
der Prävention erarbeitet. Im September 
2011 war es so weit: Planer, Ausführen-
de, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bände unterzeichneten eine Sicherheits-
Charta, mit welcher sie sich verpflichten, 
deren Leitsätze konkret umzusetzen und 
insbesondere die lebenswichtigen Sicher-
heitsregeln auf Baustellen strikte einzu-
halten. Auch die usic steht hinter diesem 
klaren Bekenntnis zur Arbeitssicherheit. 
Die usic-Stiftung hat die Charta seitens 
der Planer mitunterzeichnet. L
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zahlreichen Rückmeldungen haben ge-
zeigt, dass die Einladung zum Dialog an-
genommen wurde und dass Ressour-
ceneffizienz, erneuerbare Energien und 
die Notwendigkeit der Bündelung der 
Kräfte breite Zustimmung finden. Aber es 
gibt auch kritische Stimmen.

Schweizer Innovationskraft stärken
Cleantech ist einerseits eine grosse Chan-
ce für den Innovations- und Werkplatz 
Schweiz, um Arbeitsplätze und Wohlfahrt 
in unserem Land zu erhalten. Andererseits 
leisten effiziente und saubere Technologi-
en einen wichtigen Beitrag zur Lösung glo-
baler Herausforderungen wie Klimawan-
del, Ressourcenverknappung oder stei-
gende Schadstoffbelastung in der Umwelt. 
Deshalb haben das Eidgenössische Volks-
wirtschaftsdepartement EVD und das Eid-
genössische Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
UVEK gemeinsam den Masterplan Clean-
tech erarbeitet. Mit diesem Instrument will 
der Bund die Innovationskraft von Schwei-
zer Cleantech-Unternehmen durch einen 
Schulterschluss zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung und Politik stärken.

Handlungsbedarf vorhanden
Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen 
die Analysen der Wertschöpfungskette 

Der Bundesrat stützt seine Strategie für 
Ressourceneffizienz und erneuerbare 
Energien auf den Masterplan Cleantech 
des Eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partements (EVD) und des Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK).

Der Masterplan Cleantech stellt eine Situ-
ationsanalyse dar und erlaubt eine Ausle-
geordnung zum Thema Ressourceneffizi-
enz und erneuerbare Energien. In dem 
Bund, Kantone, Wirtschaft und Wissen-
schaft ihre Kräfte bündeln, soll die 
Schweiz bis 2020 ein führender Wirt-
schaftsstandort für ressourceneffiziente 
Produkte, Dienstleistungen und erneuer-
bare Energien werden.

Kaum einem anderen Wirtschaftsseg-
ment wird ein so grosses Wachstumspo-
tenzial vorausgesagt wie Cleantech. Dar-
unter fallen Technologien, Herstellverfah-
ren oder Dienstleistungen, die zur Erhal-
tung natürlicher Ressourcen und der 
Umwelt beitragen.

Ergebnisse Konsultation
Der Masterplan Cleantech wurde zum 
Jahresende 2010 den interessierten Krei-
sen aus Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft zur Konsultation unterbreitet. Die 

Masterplan Cleantech

Umwelt/Energie

 

Foto: Hermann Meinold/pixelio.de



30

Qualifikation – Forschung – Innovation – 
Markt, die im Rahmen des Masterplans 
Cleantech durchgeführt wurden. Die Re-
sultate:
•  Der Cleantech-Bereich in der Schweiz 

ist grundsätzlich gut aufgestellt.
•  Die Wissensbasis ist breit und weist 

Spezialisierungsvorteile auf. Die Clean-
tech-Patentanmeldungen der Schweiz 
nehmen zu, der Anteil an den weltwei-
ten Patenten in diesem Bereich ist je-
doch leicht gesunken.

•  Der Aussenhandel mit Cleantech-Gü-
tern ist gut positioniert. Die Exporte 
von Cleantech-Gütern nehmen zu, aber 
weniger stark als diejenigen der 
Schweizer Wirtschaft allgemein. Zudem 
ist der Welthandelsanteil der Schweiz 
im Bereich Cleantech rückläufig.

•  Die internationale Konkurrenz hat in 
den letzten Jahren aufgeholt und die 
Schweiz in Teilbereichen sogar über-
rundet: Diese Entwicklungen stehen 
im klaren Gegensatz zum weltweit dy-
namischen Wachstum des Cleantech-
Bereichs.

Ressourceneffizienz 
und erneuerbare Energien
Aus den Erkenntnissen der Konsultation 
wurde der Masterplan Cleantech um zwei 
Kapitel ergänzt, welche die Ergebnisse 
der Konsultation in Berichtsform be-
schreiben, und eine Bündelung und Kon-

kretisierung der Massnahmen des Bun-
des vornehmen. 

Mit der Priorisierung und Verabschiedung 
der Massnahmen des Bundes wird die 
«Strategie des Bundes für Ressourcenef-
fizienz und erneuerbare Energien» formu-
liert. Damit wird die strategische Ausrich-
tung in den Mittelpunkt gerückt und 
Cleantech wird branchenunabhängig als 
«Ressourceneffizienz und erneuerbare 
Energien» umschrieben.

Einbezug der neuen Energiepolitik 
der Schweiz
Die Aktualität des Erdbebens und des 
Atomunfalls in Japan im März 2011 ver-
anlasste den Bund zusätzlich, eine politi-
sche Neubewertung der Cleantech-Stra-
tegie vorzunehmen. Die Entscheide des 
Bundesrates über die Energiestrategie 
2050 und die Ergebnisse der Debatten 
im Parlament über die Kernenergie und 
die erneuerbaren Energien haben das 
bisherige Cleantech-Konzept stärker fo-
kussiert. 
Ein Katalog mit zahlreichen Massnahmen 
des Bundes in fünf strategischen Hand-
lungsfeldern sowie rund 20 Empfehlun-
gen an die Kantone, Wirtschaft und Wis-
senschaft sollen die Dynamik in den ver-
schiedensten Bereichen stimulieren. L

Quelle: cleantech.admin.ch

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Foto: Reinhold G./pixelio.de
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BFS, Sektion Bildungssysteme, Neuenburg

Foto: Reinhold G./pixelio.de

Bologna-Barometer 2010

Bildung

Auswirkungen der Bologna-Reform auf die 

Ströme der Studierenden und auf die Mobili-

tät im Schweizerischen Hochschulsystem.

Die Bologna-Reform hat die Studiengän-
ge an allen Schweizer Hochschulen von 
Grund auf verändert. An den universitä-
ren Hochschulen (UH) wurden die traditio-
nellen Lizenziats- und Diplomstudien-
gänge schrittweise durch eine zweistufige 
Ausbildung mit den Studienzyklen 
 «Bachelor» und «Master» ersetzt. An den 
Fachhochschulen (FH) und den Pädagogi-
schen Hochschulen (PH) hat die Einfüh-
rung der Masterstudiengänge grosse Ver-
änderungen ausgelöst. Nachdem die Re-
form seit 2001 an den UH und seit 2005 
auch an den FH und PH umgesetzt wird, 
ist nun genügend Zeit vergangen, um den 
Studienverlauf der Studierenden im Bolo-
gna-System für diese drei Hochschulty-
pen analysieren zu können.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Analy-
se sind:

Hohe Übertrittsquoten
Die Übertrittsquote vom UH-Bachelor 
zum UH-Master ist seit 2004 sehr hoch 
(durchschnittlich 88 Prozent) und nur 
eine kleine Minderheit der Studierenden 
tritt direkt nach dem Bachelor in den Ar-
beitsmarkt ein. Interessant ist, dass die-
se hohe Übertrittsquote nicht nur für Stu-
dierende mit einem schweizerischen  
UH-Zulassungsausweis gilt (89 Prozent), 
sondern auch für solche mit einem aus-
ländischen Ausweis (84 Prozent). Im FH-
Bereich setzten 20 Prozent der Bachelor-
Absolventinnen und -Absolventen von 

2008 oder 2009 ihr Studium auf Master-
stufe an einer schweizerischen FH fort, 
wobei diese Quote je nach Fachbereich 
erheblich schwankt. Diese Übertrittsquo-
te erhöht sich auf 23 Prozent, wenn zu-
sätzlich die Studierenden berücksichtigt 
werden, die ein Masterstudium an einer 
UH oder PH absolvieren. An den PH be-
trägt die Übertrittsquote nach den Bache-
lorabschlüssen 15 Prozent. 

Mehr UH-Diplome 
und Masterabschlüsse
Die Bologna-Reform hat sich positiv auf 
den Erwerb eines ersten UH-Diploms aus-
gewirkt. 74 Prozent der Studierenden, die 
ihr Studium 2003 aufgenommen haben, 
erlangten bis 2009 einen UH Bachelorab-
schluss. Damit liegt die Erstabschluss-
quote also bereits über derjenigen der 
Studierenden, die 10 Jahre zuvor ein Li-
zenziats- oder Diplomstudium begonnen 
haben (66 Prozent). Auf Masterstufe be-
trägt die Erfolgsquote über 90 Prozent. 
Da der Master dem ehemaligen Diplom 
bzw. Lizenziat entspricht, dürfte es aus-
sagekräftiger sein, die Bachelor- und 
Masterstudiengänge gesamthaft zu be-
trachten. Eine entsprechende Analyse 
zeigt, dass der Anteil der Bacheloreintrit-
te, die einen Masterabschluss erwerben, 
ähnlich hoch sein dürfte wie der Anteil 
der Studierenden, die in der Vergangen-
heit ihren Lizenziats-/Diplomstudiengang 
erfolgreich abgeschlossen haben.

Erhöhte räumliche Mobilität
In Bezug auf die räumliche Mobilität auf 
internationaler Ebene nach der Bachelor-
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2009/2010: 26 Prozent aller Eintritte auf 
Masterstufe stammten aus dem Ausland. 
In den PH haben 5 Prozent der neu ein-
tretenden Studierenden ihren vorherigen 
Abschluss im Ausland erworben.

Steigende Hochschuldurchlässigkeit
Die Hochschuldurchlässigkeit beim Ein-
tritt in die Masterstufe steigt von Jahr zu 
Jahr. 2009 hatten 5 Prozent der Master-
eintritte ihren vorherigen Abschluss an 
 einem anderen Hochschultyp erworben. 
Am häufigsten wechseln die Studieren-
den von einer FH an eine UH: 2009 ha-
ben fast 400 Studierende diesen Wech-
sel vollzogen. 39 Prozent der Studieren-
den, die 2009 ein Doktoratsstudium be-
gonnen haben, hatten ihren vorherigen 
Abschluss an der gleichen Hochschule er-
worben, 49 Prozent kamen aus dem Aus-
land und 11 Prozent von einer anderen 
universitären Hochschule der Schweiz. L

stufe ist festzustellen, dass 2009
19 Prozent der UH-Eintritte auf Master-
stufe auf das Konto ausländischer Stu-
dierender gingen. Es kommen wesentlich 
mehr Studierende aus dem Ausland in 
die Schweiz, um einen Master zu erlan-
gen, als es Studierende gibt, die nach ei-
nem Bachelorabschluss an einer Schwei-
zer UH ins Ausland gehen. Zwischen den 
einzelnen UH gibt es jedoch grosse Unter-
schiede. An den FH bestätigte sich der 
Anteil ausländischer Studieneintritte auf 
Masterstufe, die 2008/2009 verzeichnet 
wurde, auch zu Beginn des Studienjahres 



33

Bildung

Die Schweiz braucht deutlich mehr Ingenieure

Markus Kamber In einer modernen, ganz auf Technik aus-
gerichteten Gesellschaft steigt der Be-
darf an gut ausgebildeten Ingenieuren 
stetig. In der Schweiz kann die Zahl neuer 
Fachkräfte mit dieser Nachfrage nicht 
Schritt halten. Wie die usic, fordern auch 
economiesuisse und Swiss Engineering 
eine verstärkte Förderung des Technik-
verständnisses in der obligatorischen 
Schulzeit sowie Massnahmen, die techni-
sche Berufe insbesondere für Frauen at-
traktiver machen. 

Ingenieure haben eine fundamentale Be-
deutung für die Entwicklung einer Volks-
wirtschaft. Sie stehen am Ursprung vieler 
Innovationen und sind verantwortlich für 
deren erfolgreiche Umsetzung. Der 
Schweiz fehlen in den MINT-Bereichen 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) gegenwärtig rund 
15 000 Fachkräfte. Dies führt zu einem 
direkten Wertschöpfungsverlust von zwei 
bis drei Milliarden Franken pro Jahr. Eine 
Analyse bestätigt, dass in der Schweiz 
bei der Nachwuchsförderung Defizite be-
stehen und sich im Vergleich zum Aus-
land deutlich weniger Frauen für die Inge-
nieurberufe entscheiden.

Ingenieurinnen fehlen 
Um diese unbefriedigende Situation zu 
verbessern, schlagen economiesuisse 
und Swiss Engineering eine Reihe von 
Massnahmen vor. Der Technik und den 
Naturwissenschaften müssen im Volks-
schulunterricht mehr Platz eingeräumt 
werden. Der Frauenanteil in den MINT-Be-
rufen ist gezielt zu fördern. Dazu müssen 

die Hürden, die junge Frauen von techni-
schen Berufen fernhalten, identifiziert 
und abgebaut werden. Die Wirtschaft 
kann ihrerseits einen Beitrag leisten, in-
dem sie die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie gerade für diese Arbeitsplätze 
noch verbessert. Weiter muss die Finan-
zierung der technischen Hochschulen ge-
stärkt werden, da ihr Anteil an den öffent-
lichen Bildungsgeldern markant gesun-
ken ist.

Auf ausländische Fachkräfte 
angewiesen 
Trotz aller Anstrengungen wird die 
Schweiz aber auch in Zukunft auf gut aus-
gebildete Ingenieure aus anderen Län-
dern angewiesen sein. Innerhalb Europas 
herrscht bereits heute ein intensiver 
Wettbewerb um die besten Fachkräfte. 
Deshalb muss der Zuzug von hoch qualifi-
zierten Personen aus Ländern ausser-
halb der EU und der EFTA vereinfacht 
 werden. L
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Junge Ingenieure gestalten die Zukunft

Katrin Ilg, Grayling Im Rahmen des Nachwuchsprogramms 
«Young Professionals» haben junge Inge-
nieure die Baustelle der Energiezentrale 
Forsthaus in Bern besichtigt. Mit Aktio-
nen wie dieser macht die Schweizerische 
Vereinigung Beratender Ingenieurunter-
nehmungen usic auf die Bedeutung der 
Nachwuchsförderung im Ingenieurberuf 
aufmerksam und bietet den jungen Fach-
leuten Einblick in spannende Projekte mit 
Zukunft. 

Rund 25 junge Ingenieurinnen und Ingeni-
eure haben Ende August 2011 einen ex-
klusiven Einblick ins Projekt «Energiezent-
rale Forsthaus» in Bern bekommen. Aus-
gerüstet mit Helm, Leuchtweste und gu-
tem Schuhwerk besichtigten sie nach 
einer fachlichen Einführung in die Pla-
nungsdetails verschiedene Stationen des 
rund 320 Meter langen Baus. Die Besich-
tigung ist Teil des 2008 lancierten Pro-
gramms «Young Professionals» der usic. 
In dieser Serie konnten bereits fünf An-
lässe durchgeführt werden. «Wir möchten 
jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren 
die Gelegenheit bieten, einen Blick hinter 
die Kulissen zukunftsträchtiger Bauwerke 
zu werfen», sagt Mario Marti, Geschäfts-
führer der usic. «An den Führungen kann 
sich der Berufsnachwuchs austauschen, 
vernetzen und gleichzeitig weiterbilden.» 

Ein Meilenstein auf dem Weg zum 
Atomausstieg 
Ziel der usic ist es auch, im Wissen um 
den herrschenden Fachkräftemangel, die 
Motivation und die Freude am Beruf zu 
fördern. Beides war bei der Besichtigung 

deutlich spürbar – nicht wenige waren 
mit Kameras oder Fotohandys ausgerüs-
tet und hielten die spannendsten Statio-
nen und Konstruktionsdetails im Bild 
fest. Die Energiezentrale Forsthaus kom-
biniert die Kehrichtverwertung mit einem 
Holzheizkraftwerk sowie einem Gas- und 
Dampfkombikraftwerk und ist damit ein 
schweizweites Pionierprojekt. «Das Spezi-
elle an der Energiezentrale Forsthaus ist 
der besondere Anlagemix: Sie verwertet 
Kehricht und Holz aus der Region sowie 
Erdgas und erzeugt daraus Energie in 
Form von Fernwärme, Strom und Dampf», 
erklärt Gesamtprojektleiter Joachim Rutz, 
Umweltingenieur beim federführenden In-
genieurbüro TBF + Partner AG. «Einmal in 
Betrieb, kann sie rund ein Drittel des 
Strom- und 20 Prozent des Wärmebe-
darfs der Stadt Bern abdecken. Diese 
Zahlen verdeutlichen die enormen Kapa-
zitäten der Anlage.» Energie Wasser Bern 
will damit die eigenen Produktionskapazi-
täten erhöhen und so den sukzessiven 
Ausstieg aus der Atomenergie bis 2039 
realisieren. Momentan arbeiten rund 500 
Personen auf der Baustelle; zu Spitzen-
zeiten anfangs 2012 werden es bis zu 
700 sein. Zwischen Sommer 2012 und 
Frühling 2013 soll die Energiezentrale 
Forsthaus schrittweise in Betrieb genom-
men werden. L

Mehr Informationen zum Projekt: 
www.ewb.ch/energiezentrale 
Siehe auch www.ingenieure-gestalten-
die-schweiz.ch zur Imagekampagne Bau-
ingenieure

Christian Gfeller, Mario Marti, Bern

YOUNG PROFESSIONALS
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Internationales

FIDIC Conference 2011

Die Ingenieurwelt in den Schweizer Bergen

Christian Gfeller, Mario Marti, Bern «Lokale Ressourcen – Globale Perspekti-
ven» – unter diesem Motto fand die dies-
jährige FIDIC World Consulting Engineers 
Conference vom 3. bis 5. Oktober 2011 
in Davos statt. An der Konferenz des in-
ternationalen Verbandes der beratenden 
Ingenieure diskutierten über 600 Ingeni-
eurinnen und Ingenieure aus 75 verschie-
denen Ländern über Lösungen für global 
relevante Themen. Die usic fungierte als 
Co-Organisatorin und konnte in diversen 
Projekten und Events ihren eigenen Bei-
trag zum Gelingen der Konferenz liefern.

Die Rolle des beratenden Ingenieurs ist 
heute wichtiger denn je. Gregs Thomopu-
los (FIDIC Past President) bringt die Grün-
de auf den Punkt: «Mit der zunehmenden 
Globalisierung nimmt auch das Bedürfnis 
nach öffentlichem Verkehr und Güter-
transport laufend zu, der Bedarf an Ener-
gie steigt, zudem sieht sich die Welt mit 
nie dagewesenen ökologischen und de-
mografischen Herausforderungen kon-
frontiert». Im Zentrum der Podiumsdis-
kussionen und Vorträge in Davos stand 
somit die Suche nach Lösungen für den 
Klimawandel, eine nachhaltigere Infra-
struktur, Energieeffizienz, Urbanisierung, 
Wasser- und Abfallprobleme sowie neue 
Formen der Risikoteilung, einschliesslich 
öffentlich-privater Partnerschaften. «Die-
se Themen erfordern eine globale Vision», 
sagt Enrico Vink, Managing Director der 
FIDIC. «Wir müssen unser Know-how über 
die Landesgrenzen hinaus nutzen». Der 
Wissensaustausch ist nötig, damit globa-
le Lösungen auf lokaler Ebene angewandt 
werden können.

Die usic als Mitorganisatorin
Aufgrund der aktuellen politischen Situa-
tion konnte die FIDIC Annual Conference 
2011 nicht wie ursprünglich geplant in 
Tunesien stattfinden. Da die FIDIC ihren 
Sitz in Genf hat, war es naheliegend, den 
Austragungsort kurzfristig in die Schweiz 
zu verlegen. Für die usic war es somit 
selbstverständlich, den Anlass in ange-
messener Weise zu unterstützen und die 
Chance zu nutzen, eigene Themen in die 
Konferenz einzubringen. So organisierte 
die usic ein «Welcome-Package», welches 
am Flughafen Zürich an sämtliche an-
kommenden Kongressteilnehmer verteilt 
wurde und betrieb einen usic-Stand wäh-
rend der Konferenz mit Informationen zur 
Imagekampagne und weiteren Aktivitäten 
des Verbandes. Zusätzlich konnten am  
4. Oktober 2011 zwei Events im Rahmen 
der Konferenz durchgeführt werden. Am 
One-to-One-Networking-Event bot die 
usic ihren Mitgliedunternehmen die Mög-
lichkeit, auf unkomplizierte Art Kontakt zu 
potenziellen internationalen Kunden und 
Partnern herzustellen. Acht usic-Mitglie-
der haben die Chance genutzt und sich 
im Rahmen dieser Veranstaltung den 
Kongressteilnehmern vorgestellt. Die Re-
aktionen auf diesen Anlass sind von den 
Kongressteilnehmern wie auch von den 
vertretenen Unternehmen durchwegs po-
sitiv ausgefallen.

Im Weiteren organisierte die usic den 
Young Professionals Day. Interessierten 
jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren 
aus usic-Mitgliedunternehmen bot sich 
dabei die einmalige Gelegenheit, zu ei-

Foto: Erich Westendarp/pixelio.de
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nem stark reduzierten Tagesansatz an 
der FIDIC Annual Conference in Davos 
teilzunehmen. Neben dem Besuch von in-
teressanten Referaten und Workshops 
war vor allem die Möglichkeit zum indivi-
duellen Austausch mit jungen Ingenieu-
ren aus zahlreichen Ländern von zentra-
lem Interesse. Um den internationalen 
Austausch unter den jungen Kongressteil-
nehmern etwas zu erleichtern, organisier-
te die usic am Dienstagabend einen «So-
cial Event» für die Young Professionals 
der usic und der FIDIC. Dieser begann für 
die rund 60 Teilnehmer mit einer Führung 
durch das Institut für Schnee- und Lawi-
nenforschung in Davos und endete mit ei-
ner gemeinsamen «Cocktail-Party» in ei-
nem typisch schweizerischen Lokal. Be-
sonders der Besuch des SLF-Instituts 
stiess bei den jungen Ingenieurinnen und 
Ingenieuren auf reges Interesse, was sich 
nicht nur durch die unzähligen Kamera-
blitze, sondern auch an der nicht enden 
wollenden Fragerunde zeigte.

FIDIC
Die «International Federation of Consulting 
Engineers» wurde 1913 von den Ingenieur-
verbänden Frankreichs, Belgiens und der 
Schweiz gegründet. Aktuell repräsentiert 
die FIDIC 89 nationale Verbände mit ge-
samthaft über 1.5 Millionen Ingenieuren.
An der FIDIC Generalversammlung, wel-
che jeweils am Ende des letzten Konfe-
renztages abgehalten wird, wurden in die-
sem Jahr die Verbände aus Palästina und 
Mosambik als Neumitglieder aufgenom-
men. Des Weiteren wurden Chris New-
comb (Kanada), Alain Bentéjac (Frankreich) 
und Kaj Möller (Schweden) als neue Vor-
standsmitglieder der FIDIC gewählt. Das 
Amt des Präsidenten wurde von Gregs 

 Thomopulos (USA) an Geoff French (UK) 
übergeben.

Tolle Visitenkarte für die Schweiz – 
Chance für Schweizer Büros
Der diesjährige Kongress bot – obschon 
als «tunesische Veranstaltung» konzipiert – 
eine ausgezeichnete Visitenkarte für die 
Schweiz. Dazu trugen nicht nur die schöne 
Bergwelt, das wunderbare Herbstwetter, 
die einwandfreie Organisation und das at-
traktive Rahmenprogramm bei, sondern 
auch die Präsenz des «Swiss Engineer-
ing», sei es dank der Anwesenheit von ver-
schiedenen Repräsentanten aus usic-Bü-
ros, sei es dank eindrücklicher Ingenieur-
bauten vor der Haustüre des Kongresses 
(Brücken, Tunnels, Bergbahnen, Lawinen-
verbauungen etc.). Umgekehrt ist der Kon-
gress eine ausgezeichnete Networking-
Plattform für Ingenieurunternehmen, wel-
che im Ausland aktiv sind.
Nicht zuletzt die Anwesenheit der Vertre-
ter, meistens der Präsidenten, der natio-
nalen Ingenieurverbände fast aller FIDIC-
Mitglieder, ermöglichte den Teilnehmern 
in Kürze, wertvolle Informationen über die 
Organisation der Berufsverbände in den 
verschiedenen Ländern, über die vorge-
gebenen Rahmenbedingungen und über 
die lokalen Bedürfnisse einzuholen.
Der FIDIC Kongress findet jedes Jahr in 
einem anderen Mitgliedstaat statt.
Die einzigartige Atmosphäre des Kon-
gresses bietet beste Gelegenheit, mit In-
genieurkollegen aus dem Ausland in Kon-
takt zu treten, aus welchem sich mögli-
cherweise das eine oder andere Geschäft 
anbahnen kann. Alle usic-Mitglieder kön-
nen somit nur aufgemuntert werden, in 
Zukunft vermehrt von dieser einzigartigen 
Chance Gebrauch zu machen. L
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usic: Internes

 usic-Wettbewerb: 
Siegerprojekt und Sieger
Lukas Helfenstein aus Emmen gewinnt 
beim usic-Ingenieurnachwuchs-Wettbe-
werb ein Preisgeld von Franken 8 000.–. 
Seine Idee: Als Ingenieur möchte er in der 
Schweiz ein unterirdisches Hochge-
schwindigkeits-Logistiknetz bauen. Für 
dieses werden Transportcontainer auf ei-
nen Transportzug verladen, welcher un-
terirdisch in einem Tunnel mit hoher Ge-
schwindigkeit als Magnetschwebebahn 
unterwegs ist. Im Tunnel befindet sich ein 
Vakuum, um der Luftreibung entgegenzu-
wirken und Geschwindigkeiten von bis zu 
700 km/h zu erreichen. Die Züge durch-
fahren unterirdische Rangierbahnhöfe 
mit stark verminderter Geschwindigkeit, 
einzelne Container könnten dadurch von 
einem Kran, der innerhalb des Bahnhofs 
mit dem Zug mitfährt, während der Fahrt 
abgeladen und auf einen anderen Zug um-
geladen werden. Jede grössere Ortschaft 
ist unterirdisch mit einem Durchfahrts-
bahnhof an das Transportnetz ange-
schlossen. Der ganze Betrieb läuft voll-
kommen automatisch ab und kann von 
wenigen Kontrollzentren aus überwacht 
und gesteuert werden. Die meisten Last-
wagenfahrten werden damit vermieden 
oder auf lokales Gebiet beschränkt. Lukas 
Helfenstein nimmt den Siegespreis zur Un-
terstützung seines soeben begonnenen 
Studiums – Bachelor in Elektrotechnik an 
der Hochschule Luzern – entgegen.

Facebook
Die usic geht mit der Zeit. Im Rahmen der 
Imagekampagne und in enger Zusammen-

arbeit mit den usic Young Professionals 
wurde ein ganz spezielles Facebook-Profil 
erarbeitet: k.ING heisst der für die Kampa-
gne stellvertretende Held. Er wartet auch 
auf den Besuch der Leserinnen und Leser 
der usic news unter www.facebook.com/k.
ING.usic. Hier werden laufend interessan-
te Informationen und Aktionen rund um 
den Ingenieurberuf geboten. Junge Leute 
werden in überraschender, unterhaltsa-
mer Form auf den Beruf aufmerksam ge-
macht. Im Interesse der Nachwuchsförde-
rung geht es jetzt um das Schaffen einer 
starken Präsenz auf dieser Plattform: Wer-
den Sie «Liker» des Profils, informieren Sie 
Mitarbeiter sowie Ihr persönliches Umfeld 
über das Facebook-Profil, fügen Sie auf 
 Ihrer Website und Ihren E-Mails einen Link 
auf das Facebook-Profil an.

Website usic.ch/it
Die usic-Website ist jetzt ebenfalls in itali-
enischer Sprache abrufbar unter www.
usic.ch/it.

Best Practice Award 2012
Im nächsten Jahr findet erneut eine Ver-
gabe des usic Best Practice Awards statt. 
Der Fokus des Preises liegt auf den Be-
schaffungsverfahren sowie auf dem Um-
gang mit Veränderungen bei lang andau-
ernden Verträgen. Es ist entscheidend, 
den Best Practice Award aktiv zu bewer-
ben und Bauherren, welche aus Sicht der 
usic-Mitgliedunternehmen in Frage kom-
men, zu einer Teilnahme zu ermutigen 
und sie allenfalls dabei sogar zu unter-
stützen. Flyer und Wettbewerbsreglement 
unter www.usic.ch/bpa.

Foto: Ute Pelz/pixelio.de
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immer nach Lösungen, die der aktuellen 
Marktsituation genauso gerecht werden 
wie den drängenden Fragen der Zukunft. 
Das Berghaus verfügt über eine Energie-
konzeption, die in der Jahresbilanz mehr 
Energie produziert, als das Hotel selbst 
benötigt. Auf fossile Brennstoffe wird 
komplett verzichtet.

Baudynamikpreis für Peter G. Trombik
Der diesjährige Innovationspreis Bau-
dynamik der Stiftung für Baudynamik und 
Erdbebeningenieurwesen geht an usic-
Mitglied Peter G. Trombik, Trombik Ingeni-
eure AG, Zürich. Damit werden die praxis- 
und lösungsorientierten baudynamischen 
Arbeiten des Zürcher Bauingenieurs 
 gewürdigt.
Quelle: Tec21 42/2011

Autobahnanschlüsse Rotkreuz 
und Rothenburg
In einer informativen Schrift berichtet die 
usic-Ingenieurunternehmung Henauer 
Gugler AG, Ingenieure und Planer, über 
zwei grosse Projekte in der faszinierenden 
Welt des Infrastrukturbaus. Beide Projekte 
in Rotkreuz und Rothenburg sind bebildert. 
Das erste wird in den Kapiteln Ausgangsla-
ge, Projektgeschichte, Verkehrskonzept, 
Strassenraumgestaltung, Lärmschutz und 
Bauen unter Verkehr, das zweite in den 
 Kapiteln Ausgangslage, Projektgeschichte, 
Projektstruktur, Dammschüttungen, Ver-
breiterungen, Umlegungen, Instandsetzun-
gen sowie Lärmschutz, Bauen unter Ver-
kehr beschrieben. L
Quelle: Henauer Gugler AG

Wegweisender Umbau des Romantik 
Hotels MuottasMuragl: 
Schweizer Solarpreis 2011 an das usic-
Mitgliedunternehmen Fanzun AG, Chur

Für das wegweisende Konzept und des-
sen Umsetzung beim Romantik Hotel 
MuottasMuragl wurde die federführende 
Fanzun AG, dipl. Architekten+Ingenieure, 
mit dem 21. Schweizer Solarpreis 2011 
in der Kategorie Gebäude-Sanierungen 
sowie dem PlusEnergieBau Solarpreis 
2011 ausgezeichnet. Bundespräsidentin 
Micheline Calmy-Rey überreichte in der 
Palexpo Genf diese wichtigen Auszeich-
nungen für nachhaltiges Baumanage-
ment.

MuottasMuragl ist die vielleicht bekann-
teste und markanteste Aussichtsterras-
se der Schweiz und ist das erste Plus-
Energie-Hotel des Alpenraums.

Die national tätige Fanzun AG mit Haupt-
sitz in Chur war für die komplette Erneue-
rung des Hotels MuottasMuragl verant-
wortlich und hat das innovative Energie-
konzept massgeschneidert entwickelt 
und umgesetzt. Dafür wurde sie nun mit 
den beiden wichtigen Preisen ausge-
zeichnet.

Dazu Gian Fanzun, Geschäftsleitungsmit-
glied der Fanzun AG: Wir wollen mit unse-
ren Projekten architektonische und öko-
nomische Nachhaltigkeit in idealtypischer 
Art mit ökologisch wegweisenden Ge-
samtkonzeptionen verbinden. Wir suchen 

Foto: MuottasMuragl, Fanzun AG


